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Tagesordnungspunkt 1: 

a) Entwurf eines Gesetzes über die Feststel-

lung des Haushaltsplans für die Haushalts-

jahre 2022 und 2023 (Haushaltsgesetz 

2022/2023 - HG 2022/2023 -) 

Gesetzentwurf der Landesregierung - 

Drs. 18/9720 neu 

b) Mittelfristige Planung des Landes Nieder-

sachsen 2021 bis 2025 

Unterrichtung durch die Landesregierung - 

Drs. 18/9847 

Zu a) erste Beratung: 117. Plenarsitzung am 

15.09.2021 

federführend: AfHuF  

mitberatend: ständige Ausschüsse 

Zu b) gemäß § 62 Abs. 1 GO LT überwiesen am 

01.09.2021 

federführend: AfHuF  

mitberatend: ständige Ausschüsse 

 

Beratung des Entwurfs des Haushaltsplans 

für die Haushaltsjahre 2022 und 2023  

 

Einzelplan 17 - Landesbeauftragte für den Da-

tenschutz  

Einbringung 

LfD Thiel: Der Einzelplan 17 ist bekanntlich ein 

sehr kleiner Haushalt. Da ich nur sehr wenige 

Zahlen vorstellen kann, möchte ich mich etwas 

stärker auf die Inhalte konzentrieren, zumal ich ja 

nicht häufig die Gelegenheit habe, hierüber im 

Landtag zu berichten. Ich möchte Ihnen insofern 

im Folgenden kurz die Situation meiner Behörde 

schildern. 

Mein Haus sieht sich seit Anwendung der Daten-

schutz-Grundverordnung (DS-GVO) kontinuierlich 

mit steigenden Fallzahlen konfrontiert. Der Da-

tenschutz ist - auch wenn das nicht jeder so für 

sich in Anspruch nimmt - ein wichtiges und prä-

sentes Thema, und dieses Thema wird auch wei-

terhin wichtig sein - vor allen Dingen deshalb, weil 

wir uns einer zunehmenden Digitalisierung ge-

genübersehen. 

Die zunehmende Digitalisierung ist auch nicht nur 

ein abstraktes Thema oder ein abstraktes 

Schlagwort. Das haben wir in den vergangenen 

Monaten im Rahmen des Wahlkampfs sehr deut-

lich zu hören bekommen. Zunehmende Digitali-

sierung bedeutet konkret eine stetig steigende 

Anzahl von Verantwortlichen, die personenbezo-

gene Daten verarbeiten, eine stetig zunehmende 

Menge der verarbeiteten personenbezogenen 

Daten sowie eine - und das möchte ich ganz be-

sonders betonen - stetig steigende Anzahl der 

von digitaler Datenverarbeitung Betroffenen. Wir 

werden deshalb auch künftig auf der einen Seite 

hohen und - so meine Prognose - weiter steigen-

den Fallzahlen sowie auf der anderen Seite ei-

nem hohen Informations- und Beratungsbedarf 

aufseiten der Bürgerinnen und Bürger, aufseiten 

der Behörden und vor allem auch aufseiten der 

Unternehmen gegenüberstehen.  

Wie stellt sich also die Entwicklung der Fallzahlen 

in meiner Behörde dar? - Wir beschäftigen uns 

mit der Bearbeitung von Beschwerden und soge-

nannten Datenschutzverletzungen, und wir hatten 

im vergangenen Jahr in diesen Bereichen eine 

Zunahme bei den Fallzahlen von 33 %, von gut 

2 600 auf nahezu 3 500. 

33 % mehr Fälle von einem Jahr auf das andere, 

und ein Ende der Steigerung zeichnet sich auch 

für 2021 nicht ab. Nach Auswertung und Hoch-

rechnung der Fallzahlen für das erste Halbjahr 

2021 werden wir auch 2021 wieder eine deutliche 

Steigerung zu verzeichnen haben - eine Steige-

rung um weitere 25 %. Nach meiner Prognose 

werden wir 2021 insgesamt 4 500 Beschwerden 

und Meldungen von sogenannten Datenpannen 

zu bearbeiten haben. Diese andauernde Steige-

rung bei den Fallzahlen bereitet nicht nur mir Sor-

ge; denn bereits 2020 konnten wir unsere gesetz-

liche Pflicht, Beschwerden innerhalb von drei Mo-

naten zu bearbeiten, nicht mehr vollumfänglich er-

füllen.  

Die aufgezeigte Entwicklung steht für eine Steige-

rung bei den Fallzahlen innerhalb der vergange-

nen drei Jahre um insgesamt 65 %. Demgegen-

über hat das Beschäftigungsvolumen meiner Be-

hörde im gleichen Zeitraum um lediglich 8,7 % 

zugenommen. Man benötigt bei dieser Sachlage 

kein ausgeprägtes mathematisches Verständnis, 

um zu erkennen, dass bei einem Fallzahlenzu-

wachs von 65 % eine Steigerung beim Beschäfti-

gungsvolumen von 8,7 % nicht ausreichend sein 

kann, um die Mehrbelastung meiner Behörde an-

gemessen abzufangen.  

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_10000/09501-10000/18-09720.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_10000/09501-10000/18-09847.pdf
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In den genannten 8,7 % sind zudem bereits die 

drei Stellen mit kw-Vermerk enthalten, die meine 

Behörde im jüngsten Haushalt zugesprochen be-

kommen hat und die nicht zusätzlich finanziert 

werden, sondern für die wir aus eigenen finanziel-

len Mitteln - aus Ausgaberesten - aufkommen. 

Würde ich diese bei meiner Betrachtung aus-

klammern, hätten wir beim Beschäftigungsvolu-

men lediglich eine Steigerung von 2,9 % zu ver-

zeichnen.  

Diese Zahlen haben auf die Arbeitsbelastung 

meiner Behörde enorme Auswirkungen. Sie ma-

chen deutlich, wie ernst die Lage ist. Eine der 

vordringlichsten Aufgaben meiner Führungskräfte 

ist es daher, für Effizienzsteigerungen zu sorgen, 

und wir treiben entsprechende Maßnahmen kon-

tinuierlich voran. Gleichwohl - das wird Sie nicht 

verwundern - hat die Leistungssteigerung in der 

Aufgabenwahrnehmung auch ihre Grenzen. Hin-

ter jeder einzelnen Beschwerde und hinter jeder 

einzelnen Datenpanne steht ein Sachverhalt, den 

es aufzuklären und rechtlich zu bewerten gilt. Je-

de Beschwerdeentscheidung muss zudem - an-

ders als noch vor der Geltung der DS-GVO - er-

forderlichenfalls einer gerichtlichen Überprüfung 

standhalten. 

Die DS-GVO verlangt, dass es der betroffenen 

Person möglich sein soll, einen wirksamen ge-

richtlichen Rechtsbehelf einzulegen, wenn sie 

sich in ihren Rechten gemäß der DS-GVO verletzt 

sieht. Vor diesem Hintergrund vertreten sowohl 

das Verwaltungsgericht Hannover als auch das 

Oberverwaltungsgericht Lüneburg die Ansicht, 

dass es - anders als in der Vergangenheit - auch 

eine inhaltliche Prüfmöglichkeit der Gerichte ge-

ben muss. Die Gerichte können also überprüfen - 

und haben dies bereits in mehreren Klageverfah-

ren auch getan -, inwieweit die von mir erlasse-

nen Beschwerdeentscheidungen ermessensfeh-

lerfrei waren.  

Das Ausmaß und die Bedeutung der Beschwer-

debearbeitung hat sich mit der DS-GVO also sig-

nifikant verändert. Es sind nicht nur quantitativ 

mehr Fälle zu bearbeiten, es ist auch der qualita-

tive Anspruch an die Bearbeitungstiefe und recht-

liche Bewertung gestiegen. 

Aber wie Sie wissen - das habe ich bereits etliche 

Male aufgelistet -, bearbeiten wir nicht nur Be-

schwerden und Datenschutzverletzungen. Wir 

haben eine Vielzahl von Aufgaben zu bewältigen, 

die mit der DS-GVO nicht weniger, sondern - 

ganz im Gegenteil - mehr geworden sind. Insbe-

sondere im nicht öffentlichen, aber auch im öffent-

lichen Bereich gehören vor allem anlasslose Kon-

trollen zu meinen Aufgaben - ein äußerst wertvol-

les Instrument, um die Datenschutzprozesse und 

das Datenschutzniveau der Verantwortlichen prü-

fen und einschätzen zu können sowie Defizite er-

kennen und sie nach Möglichkeit dann auch aus-

räumen zu können. Eine solche anlasslose Kon-

trolle liefert zudem wichtige Erkenntnisse, um ef-

fektiv beraten zu können. Beratung ist nun einmal 

ein Instrument, das Verstöße verhindert, und 

demzufolge aus meiner Sicht ein äußerst wichti-

ges und eigentlich auch unverzichtbares Instru-

ment. Leider kommen diese anlasslosen Kontrol-

len momentan nur sehr eingeschränkt zum Ein-

satz.  

Im öffentlichen Bereich bin ich zudem auch zur 

Begleitung von Gesetzgebungsverfahren, Ver-

ordnungserlassen und sonstigen Projekten der 

Landesregierung verpflichtet. Im vergangen und 

in diesem Jahr hat meine Behörde erneut bei ei-

ner Vielzahl von Gesetzgebungs- und Verord-

nungsverfahren aus datenschutzrechtlicher Sicht 

beraten und unterstützt. Daneben wurden auch 

die Niedersächsische Bildungscloud - Sie wissen, 

wie lange sich dieses Thema mittlerweile hin-

zieht -, der Einsatz von SORMAS in den Gesund-

heitsämtern und der Zensus 2022 begleitet. 

Ferner hatten und haben wir ressourcenintensive 

europäische Abstimmungsprozesse im Rahmen 

von Kohärenzverfahren und der Entwicklung von 

Leitlinien des Europäischen Datenschutzaus-

schusses (EDSA) zu bewältigen. Wir haben es 

nun einmal nicht mehr nur mit einem nationalen 

Gesetz zu tun, sondern mit einem europaweit gel-

tenden Gesetz. Es handelt sich um ein sehr abs-

traktes Gesetzeswerk, das es nach wie vor aus-

zulegen und praktikabel zu machen gilt. 

Und es kommen noch weitere Aufgaben hinzu: 

Auch Akkreditierung und Zertifizierung gehören 

zu den Genehmigungs- und Beratungsbefugnis-

sen der Aufsichtsbehörden.  

Wie schon eingangs gesagt: Digitalisierung führt 

nicht nur zu mehr Verantwortlichen, zu mehr ver-

arbeiteten Daten und zu mehr Betroffenen. Digita-

lisierung führt auch dazu, dass immer mehr Un-

terstützung und Beratung aktiv bei uns nachge-

fragt wird. Man kann es nicht oft genug sagen: 

Digitalisierung lässt sich nicht ohne Datenschutz 

denken. Getreu dem Gebot der DS-GVO von 

„Privacy by Design“ ist der Datenschutz bei jedem 
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Digitalisierungsprojekt von Beginn an mitzuden-

ken, einzuplanen und einzukalkulieren.  

Herr Minister Pistorius, den Sie nach mir hören 

werden, führte in der vergangenen Woche in die-

sem Zusammenhang anlässlich seiner Keynote 

auf dem Online-Kongress der norddeutschen 

Bundesländer zum Thema „Verwaltung - flexibel, 

digital und krisenfest“ - wie ich finde - zutreffend 

aus, dass Cybersicherheit auf der einen und Da-

tenschutz auf der anderen Seite Grundlage für 

das Gelingen der Digitalisierung seien und damit 

beide Themen auf die politische Agenda gehören. 

Gerade die datenschutzrechtliche Begleitung ist 

ein Aufgabenbereich, der mir aus Präventionsge-

sichtspunkten besonders am Herzen liegt und in 

dem der Bedarf nach wie vor hoch ist. 

Ich sagte es bereits: Wenn etwas von Anfang an 

durch Beratung in die richtige Richtung gebracht 

werden kann, verhindert dies spätere Verstöße. 

So haben wir bei den drei großen Digitalisie-

rungsprojekten in Niedersachsen - Digitale Ver-

waltung Niedersachsen (DVN), der Umsetzung 

des Onlinezugangsgesetzes (OZG) sowie dem 

Digitalisierungsmasterplan - bereits aktiv unter-

stützt. Es wurden z. B. viele Digitalisierungspro-

jektleiter zum Thema Datenschutz geschult. Dar-

über hinaus wirken wir auf Wunsch der Digital-

agentur Niedersachsen in der Arbeitsgemein-

schaft für IT-Sicherheit und Datenschutz mit. Im 

Rahmen des OZG-Themenfeldes Gesundheit, für 

welches Niedersachsen die Federführung über-

nommen hat, beraten wir das Sozialministerium.  

Auch im Sicherheitsbereich kommen im Zusam-

menhang mit der Digitalisierung große Herausfor-

derungen auf uns zu. Das zur Umsetzung der 

Saarbrücker IT-Agenda geschaffene Programm 

„Polizei 2020“ wird die Informationsarchitektur der 

Polizei in Deutschland grundlegend verändern. 

Ziel ist es, die polizeilichen Daten des Bundes 

und der Länder in einem einheitlichen Verbund-

system mit zentraler Datenhaltung in einem so-

genannten Datenhaus im Bundeskriminalamt zur 

Verfügung zu stellen. Das Programm umfasst 

mehr als 30 Projekte und Vorhaben. Die mir ob-

liegende Aufgabe der Beratung von Legislative 

und Exekutive werde ich mit dem vorhandenen 

Personalansatz vermutlich nur rudimentär erfüllen 

können.  

Ich werde durch die jeweiligen Ressorts zu vielen 

weiteren Themen angesprochen und um Unter-

stützung gebeten - eine durchaus positive Ent-

wicklung, macht sie doch aus meiner Sicht deut-

lich, dass an vielen Stellen im Land schon an den 

Datenschutz gedacht wird; leider noch nicht bei 

der Kalkulation von Projekt- und Dienstleistungs-

kosten und leider auch noch nicht bei der Vertei-

lung der Haushaltsmittel. 

Bei den IT-Sicherheitsthemen hat sich in den 

Köpfen der Projektplaner inzwischen verankert, 

dass IT-Sicherheit bei Digitalisierung ein zwin-

gend zu berücksichtigender und einzukalkulie-

render Posten ist. Das ist bei den Datenschutz-

themen leider noch nicht der Fall. Trotz der um-

fassenden Ausstattung der drei genannten gro-

ßen Digitalisierungsprojekte gab es für meine Be-

hörde keine Zuweisung zusätzlicher Mittel. Aus 

meiner Sicht ist das ein großer Fehler, weil Da-

tenschutz genauso wie IT-Sicherheit zwingend zu 

berücksichtigen ist und nun einmal nicht kosten-

los umsetzbar ist. Das heißt, wer in Digitalisierung 

und IT-Sicherheit investiert, muss zwingend auch 

in Datenschutz investieren. 

Ich werde außerdem aus den Reihen der Politik 

sowie aus der Wirtschaft immer mehr um Unter-

stützung, u. a. für Vereine und kleine und mittel-

ständische Unternehmen, gebeten. Erst kürzlich 

haben sich die CDU-Mitglieder der Enquetekom-

mission „Rahmenbedingungen für das ehrenamt-

liche Engagement verbessern“ via Newsletter für 

eine verstärkte Beratung von ehrenamtlich Täti-

gen durch meine Behörde ausgesprochen. Wir 

beraten in diesem Bereich bereits intensiv, u. a. 

seit mittlerweile drei Jahren über eine eigene 

Vereinshotline. Natürlich wäre mehr wünschens-

wert - aber das ist dann auch nur mit mehr Per-

sonal umsetzbar. 

Die genannten zahlreichen Aufgaben sind nur mit 

qualifiziertem Personal in ausreichender Anzahl 

zu bewältigen. Diese ausreichende Anzahl hat 

mein Haus bei Weitem noch nicht erreicht.  

Ich bin mir allerdings auch der außergewöhnlich 

schwierigen Haushaltslage bewusst. Seit 18 Mo-

naten befindet sich das Land, befinden wir uns al-

le in einer Ausnahmesituation. Vor diesem Hin-

tergrund habe ich akzeptiert, dass es für mein 

Haus keine Stellenzuwächse geben soll; der 

Haushalt für meine Behörde wird unverändert 

fortgeschrieben. 

Wenngleich ich - auch vor dem Hintergrund der 

angespannten Haushaltslage -, akzeptiert habe, 

dass es für mein Haus keine Stellenzuwächse 

geben wird, so bleibt für mich trotzdem die Situa-
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tion, dass ich mit dem bestehenden Beschäfti-

gungsvolumen schon jetzt meine gesetzlichen 

Pflichten nicht mehr vollumfänglich erfüllen kann. 

Ich denke, das habe ich hinreichend geschildert. 

Was soll ich also Ihrer Meinung nach zukünftig 

bei Anfragen aus den Ministerien, von Unterneh-

men und von Bürgerinnen und Bürgern ma-

chen? - Tatsache ist, dass ich nicht allen Anfra-

genden gerecht werden kann, auch wenn diese 

einen gesetzlichen Anspruch auf mein Tätigwer-

den haben. Ich denke, da befinden wir uns insge-

samt in meiner Behörde in einem echten Dilem-

ma. 

An dieser Stelle zeigt sich auch ein strukturelles 

Problem: Haben wir ein komplexes und an-

spruchsvolles Verfahren gegen ein großes Unter-

nehmen, steht meiner Behörde nicht nur eine 

personell zahlenmäßig besser aufgestellte 

Rechtsabteilung gegenüber - das allein wäre 

schon Herausforderung genug -, es kommen dar-

über hinaus - das haben wir insbesondere in den 

vergangenen 18 Monaten erlebt - auch noch die 

renommierten und teuren Rechtsanwaltskanzlei-

en als externe Unterstützung auf der Gegenseite 

hinzu. Hier kämpft dann eindeutig David gegen 

Goliath.  

Ich sehe im Zuge dieses Dilemmas eine große 

Gefahr für die Bürgerinnen und Bürger als die ei-

gentlich Leidtragenden. Wenn die Aufsichtsbe-

hörden nicht - und da verweise ich auch noch 

einmal sehr deutlich auf den Artikel 52 Abs. 4 der 

DS-GVO - mit ausreichenden Mitteln ausgestattet 

werden, werden am Ende das Datenschutzniveau 

und damit die von der Datenverarbeitung Be-

troffenen darunter leiden. - Eine Entwicklung, die 

es aus meiner Sicht unbedingt zu verhindern gilt 

und bei der ich - wenn nicht in dieser, dann in den 

nächsten Haushaltsrunden - auf Ihre Unterstüt-

zung angewiesen bin. 

Ich komme jetzt zu den eigentlichen Zahlen. 

Für das Kapitel 1701 werden im Haushaltsjahr 

2022 Gesamteinnahmen von 101 000 Euro Ge-

samtausgaben von 4,9 Mio. Euro gegenüberste-

hen. Dies ergibt einen Zuschuss von 4,799 Mio. 

Euro und damit einen Mehrbedarf in Höhe von 

418 000 Euro im Vergleich zum Vorjahr.  

Im Haushaltsjahr 2023 kalkulieren wir ebenfalls 

mit Gesamteinnahmen von 101 000 Euro. Diesen 

Einnahmen werden Gesamtausgaben in Höhe 

von 5,021 Mio. Euro gegenüberstehen. Dies 

ergibt einen Zuschuss von 4,920 Mio. Euro und 

damit einen Mehrbedarf in Höhe von 

121 000 Euro gegenüber dem Jahr 2022. Das 

Beschäftigungsvolumen meiner Behörde verbleibt 

in den kommenden zwei Haushaltsjahren bei 

56,17 Vollzeiteinheiten. 

Die im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 in glei-

cher Höhe geplanten Einnahmen setzen sich 

wieder zu zwei Dritteln aus Gebühren und sonsti-

gen Entgelten sowie zu einem Drittel aus Geld-

bußen und Zwangsgeldern zusammen. Wir wer-

den in diesem Jahr mit unseren Einnahmen bei 

den Bußgeldern in Höhe von mindestens 

20 000 Euro wahrscheinlich hinter den Einnah-

men des Vorjahres in Höhe von 63 000 Euro zu-

rückbleiben - trotz der neuen Dimension infolge 

der DS-GVO.  

Dazu möchte ich allerdings sagen, dass ich - 

wenn auch noch nicht in diesem Jahr, aber doch 

in den nächsten Jahren - von einer deutlichen 

Steigerung ausgehe. Nach einem sechsstelligen 

Bußgeld im vergangenen Jahr habe ich noch kurz 

vor dem Jahreswechsel das erste Bußgeld in Hö-

he eines zweistelligen Millionenbetrages ausge-

sprochen. Bei derartig hohen Beträgen wird 

zwar - für mich nicht überraschend - in der Regel 

Einspruch eingelegt, und die Verfahren landen 

nicht selten vor Gericht - so auch die Erfahrung 

meiner Behörde -, ich gehe jedoch davon aus, 

dass am Ende der Verfahren - wenn möglicher-

weise auch reduzierte - noch erhebliche Bußgel-

der von den betroffenen Unternehmen zu zahlen 

sein werden. Weitere Verfahren, in denen eben-

falls signifikante Bußgeldhöhen zu erwarten sind, 

sind aktuell in meinem Haus noch in der Bearbei-

tung. 

Bei den Verwaltungsgebühren und sonstigen 

Einnahmen werden wir in diesem Jahr unsere 

Einnahmen vom vergangenen Jahr übertreffen. 

Dass wir trotz Corona-bedingter deutlicher Ausfäl-

le bei den Schulungseinnahmen insgesamt eine 

positive Entwicklung bei den Verwaltungsgebüh-

ren und sonstigen Einnahmen zu verzeichnen 

haben, ist ein direktes Ergebnis der von den Be-

schäftigten meines Hauses bearbeiteten sehr ho-

hen Anzahl von Beschwerden und Datenpan-

nenmeldungen und der daraus resultierenden 

hohen Anzahl an Kostenerstattungen.  

Die Ausgaben gliedern sich in Personalausgaben, 

Sachausgaben, Investitionen und Verrechnun-

gen. 2022 entfallen auf Personalausgaben 

4,223 Mio. Euro. Dies ist im Vergleich zum Vor-
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jahr ein Mehrbedarf von 418 000 Euro. Im Jahr 

2023 entfallen auf die Personalausgaben 

4,344 Mio. Euro. Hieraus ergibt sich ein Mehrbe-

darf gegenüber 2022 in Höhe von 121 000 Euro. 

Der gesamte Mehrbedarf meines Hauses entfällt 

somit auf die Personalausgaben. Allerdings 

möchte ich darauf hinweisen, dass dieser Mehr-

bedarf in Höhe von insgesamt 539 000 Euro zu 

einem großen Teil auf die von meiner Behörde 

aus eigenen Ausgaberesten finanzierten kw-

Stellen entfällt - ein Betrag in Höhe von 

400 000 Euro, mit dem mein Haushalt Anfang 

dieses Jahres zur Finanzierung der kw-Stellen für 

die Jahre 2022 und 2023 belastet wurde. 

Auf den Sachhaushalt entfallen sowohl 2022 als 

auch 2023 jeweils 636 000 Euro und damit ge-

nauso viel wie 2021. Etwas mehr als die Hälfte 

der Sachkosten entfallen wie in den vergangenen 

Jahren auf die Miete und die Bewirtschaftung des 

Gebäudes. Der Rest der Sachausgaben entfällt 

wieder auf kleinere Anschaffungen, Geschäftsbe-

darfe, Reisekosten und Fortbildungen. 

Wir haben für Investitionen für beide Jahre wiede-

rum 15 000 Euro veranschlagt. Diese Investitio-

nen sind für Beschaffungen, vor allem für das in 

meinem Haus installierte IT-Labor geplant. 

Schließlich gehen auch im Jahr 2022 und im Jahr 

2023 die übrigen Ausgaben von 26 000 Euro auf 

Verrechnungen zurück. 

Aufgrund der Unabhängigkeit und der gesetzli-

chen Ermächtigung der LfD ist nach wie vor mit 

dem Innenministerium vereinbart, anteilige admi-

nistrative Hilfsdienste weiterhin durch die Refera-

te des MI erledigen zu lassen. 

 

Allgemeine Aussprache 

Abg. Christian Grascha (FDP): Vielen Dank, 

Frau Thiel, für die Einbringung Ihres Einzelplans 

und für Ihre offenen Worte. Ich habe erkannt, 

dass wir durchaus viele Kritikpunkte teilen. Des-

wegen habe ich auch nur zwei Nachfragen.  

Die erste Frage bezieht sich auf die Bearbei-

tungszeit. Sie haben gesagt, dass Sie die Vorga-

be, die gesetzlich vorgesehen ist - d. h. die drei-

monatige Bearbeitungszeit -, nicht immer erfüllen 

können. Können Sie einmal konkretisieren, wie 

die durchschnittliche Bearbeitungszeit ist bzw. an 

welchen Stellen sich Probleme auftun? 

Die zweite Frage lautet: Wie hoch wäre denn der 

zusätzliche Stellenbedarf, über den wir hier reden 

müssten, damit Sie ihre gesetzlichen Aufgaben 

vollumfänglich wahrnehmen könnten? 

Abg. Christian Fühner (CDU): Vielen Dank auch 

vonseiten der CDU-Fraktion für die Einbringung 

Ihres Haushaltes, Frau Thiel. Ich habe dazu zwei 

Anmerkungen. 

Zum Thema Beratung: Ich glaube auch, dass es 

wichtig ist, dort einen Schwerpunkt zu setzen. 

Dass der Beratungsbedarf in den vergangenen 

Jahren enorm gestiegen ist, haben wohl nicht nur 

wir als Abgeordnete mitbekommen, sondern das 

hat wohl jeder gemerkt, der sich ein bisschen in-

formiert. Vielleicht können Sie eine Einschätzung 

geben, wie sich das bei Ihnen verhält bzw. wie die 

Anfragen bei Ihnen auflaufen und wie sich das im 

Vergleich zum vergangenen Jahr - vielleicht auch 

durch Corona - verändert hat. 

Zum Thema Stellenbesetzungen: Wir sparen jetzt 

in den Ministerien etwa 50 % des nicht besetzten 

Beschäftigungsvolumens ein. Davon sind Sie und 

ihr Haus sozusagen nicht betroffen; und zwar aus 

guten Gründen, weil man Ihr Haus schwerlich mit 

einem Ministerium vergleichen kann. Ich denke, 

es ist auch ein Kompliment, dass man in dieser 

schwierigen Zeit - und auch in der Vergangen-

heit - finanziell gesehen einen Beitrag dazu leis-

tet, Haushaltsdisziplin zu bewahren. Natürlich 

kann man immer über mehr Stellen und über den 

Aufwuchs der Aufgaben reden. Aber ich glaube, 

an dieser Stelle gilt es, einmal Danke zu sagen, 

dass Sie und Ihr Haus auch in schwierigen finan-

ziellen Zeiten einen guten Job machen. 

Abg. Tobias Heilmann (SPD): Frau Thiel, auch 

seitens der SPD-Fraktion ganz herzlichen Dank 

für die Einbringung. Geben Sie diesen Dank gern 

auch an Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wei-

ter. Die umfangreiche und qualitativ gute Arbeit, 

die Sie in Ihrem Haus leisten, wird auf jeden Fall 

geschätzt. Gut, dass Sie uns auch die Potenziale, 

die es aus Ihrer Sicht noch gibt, so deutlich auf-

zeigen, damit wir das in unseren Büchern haben. 

Ich habe eine Frage: Tauschen Sie mit den Da-

tenschutzverantwortlichen innerhalb Europas 

sozusagen Best-Practice-Beispiele aus? Ich höre 

z. B. aus Estland, dass die Bürgerinnen und Bür-

ger dort in einem System aktiv ihre Daten freige-

ben können. Davon sind wir ja noch ein bisschen 

weiter entfernt. Gibt es aus Ihrer Sicht Möglichkei-
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ten, wie wir in Deutschland in dieser Hinsicht ein 

bisschen besser werden können? 

Abg. Stefan Wenzel (GRÜNE): Vielen Dank, 

Frau Thiel, für die Informationen - auch über die 

aktuellen Herausforderungen, die im Daten-

schutzbereich anstehen, sowie die gesetzlichen 

Anforderungen an Land und Kommunen, die mit 

dem OZG und den beiden ergänzenden Geset-

zesgrundlagen hier auf Landesebene verbunden 

sind. 

Wir waren während der Pandemie einerseits sehr 

dankbar und glücklich für die technischen Mög-

lichkeiten, die wir hatten. Andererseits schwang 

immer das Thema Datenschutz mit. Ich habe vie-

le Diskussionen darüber geführt, ob es angemes-

sen ist, dass bei einer Zoom-Konferenz sämtliche 

Daten in die USA, nach Hongkong oder in andere 

Teile der Welt gelangen. Daran sieht man, was 

sich allein aus diesen Dingen, die wir tagtäglich 

genutzt haben, möglicherweise für Datenschutz-

fragen ergeben. 

Insofern besorgt es mich schon, dass Ihre Behör-

de nicht mit den Herausforderungen mitwächst. 

Ich glaube, da müssen wir für die Zukunft genau-

er hingucken und auch Sorge tragen, dass Ihre 

Behörde so leistungsfähig bleibt, um allen neuen 

Entwicklungen standhalten zu können.  

Ich habe eine Frage: Mir ist noch im Kopf, dass 

es in Neustadt am Rübenberge einen Cyberan-

griff gab. Natürlich gibt es noch viele andere sol-

cher Vorfälle, aber das ist ein Beispiel aus Nie-

dersachsen, an das ich mich gut erinnern kann. 

Mittlerweile gibt es Fälle von lahmgelegten Kran-

kenhäusern und anderen Infrastrukturen, die teil-

weise sehr durchgreifende Folgen haben. Können 

Sie abschätzen, was eine Kommune für einen 

Schaden hat, wenn so etwas passiert? - In Hes-

sen war z. B. die Uni Gießen über Wochen hin-

weg lahmgelegt. Dort konnte man kein Buch mehr 

ausleihen, man konnte keine E-Mails mehr 

schreiben bzw. die Studenten waren nicht mehr 

per E-Mail mehr erreichbar. Gibt es eine Quantifi-

zierung, was es in etwa kostet, wenn einem so 

etwas passiert? 

LfD Thiel: Danke für Ihre Fragen. Ich werde sie 

der Reihe nach beantworten. 

Zur Bearbeitungszeit: Wir sind gesetzlich ver-

pflichtet, die Beschwerden innerhalb von drei Mo-

naten zu bearbeiten. Andernfalls kann Untätig-

keitsklage eingereicht werden. Die Bearbeitungs-

zeit ist sehr unterschiedlich, weil die Beschwer-

den eben auch qualitativ sehr unterschiedlich 

sind. Es gibt eine gewisse Form von Massenge-

schäft: Die Beschwerden, die immer wieder auf-

tauchen, können wir möglicherweise auch in der 

angemessenen Zeit bearbeiten - beispielsweise, 

wenn es darum geht, dass ein Newsletter weiter-

hin zugestellt wird, obwohl er abbestellt wurde. 

Aber es gibt eben auch andere Beschwerden, die 

deutlich tiefer gehen und bei denen man sich sehr 

konkret den Sachverhalt anschauen muss. Da 

brauchen wir bis zu einem Jahr, möglicherweise 

auch noch länger. Wir haben sehr viele Rück-

stände im Wirtschaftsbereich, und wir versuchen 

mühsam - bei gleichzeitigem Eingang neuer Be-

schwerden - diese Rückstände aufzuarbeiten.  

Diese langen Bearbeitungszeiten sind also nicht 

die Regel, aber, wie gesagt: Wir haben sehr viele 

Rückstände. Die genauen Zahlen kann ich Ihnen 

im Moment nicht nennen. Wir versuchen, dies bei 

den Beschwerden, die nicht so qualitativ bedeut-

sam sind, zeitlich auszugleichen. Letztlich werden 

die Rückstände abgebaut, aber sie sind nach wie 

vor vorhanden. 

Zum Stellenbedarf: Aus meiner Sicht bräuchten 

wir - und wir haben da wirklich sehr vorsichtig kal-

kuliert - zehn Stellen in den unterschiedlichsten 

organisatorischen Bereichen, um vor allen Dingen 

ein Thema deutlich intensiver bearbeiten zu kön-

nen, als es gegenwärtig der Fall ist. Damit komme 

ich dann auch direkt zur dritten Frage, zum Bera-

tungsbedarf. 

Sie wissen vielleicht, dass die DS-GVO uns auch 

dazu anhält, Entwicklungen nachzuvollziehen, 

bevor sie überhaupt in Gang gesetzt werden, und 

dass sie uns dazu anhält, sowohl Unternehmen 

als auch Behörden zu sensibilisieren und die Öf-

fentlichkeit aufzuklären. Um diesen Bedarf als 

solchen überhaupt erst einmal zu identifizieren, 

zu diagnostizieren, bräuchten wir deutlich mehr 

anlasslose Kontrollen - und diese sind mitnichten 

darauf gerichtet, Verstöße in den Unternehmen 

festzustellen, sondern sie gehen in die Richtung, 

die Unternehmen datenschutzkonform aufzustel-

len.  

Es gibt kaum einen Fall, der an dieser Stelle so 

gewichtig wäre, dass wir uns auch über Bußgel-

der Gedanken machen müssten, sondern daraus 

resultiert eben eine Beratungskompetenz, die wir 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur bedingt zur 

Verfügung haben. Wenn überhaupt, dann können 

wir eventuell Bedarfe aus den Beschwerden oder 
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den Datenpannenmeldungen analysieren, aber 

dieses wichtige Instrument der anlasslosen Kon-

trollen können wir eben nicht in der Form ausü-

ben, wie wir es gerne täten.  

Wir versuchen unser Möglichstes. Wir haben 

auch in Corona-Zeiten sehr viel an Material her-

ausgegeben, wir haben sehr viel auf meine 

Homepage eingestellt. Es ging in dem Zusam-

menhang natürlich auch um Corona-bedingte 

Fragestellungen wie beispielsweise Arbeit im 

Homeoffice oder die Nutzung von Videokonfe-

renzsystemen. Wir haben seit einem Jahr sehr 

viel mit den Unternehmen zu tun mit Blick auf den 

internationalen Datenverkehr - Ihnen ist sicherlich 

das Schrems-II-Urteil geläufig - und all die 

Schwierigkeiten, die jetzt in diesem Zusammen-

hang in der Praxis auftreten. Da ist es manchmal 

leider so, dass Aufsichtsbehörden als Reparatur-

betrieb genutzt werden, obgleich eigentlich die 

Politik an erster Stelle steht und entsprechende 

Entscheidungen treffen müsste.  

Also: Ich kann den Beratungsbedarf nicht quanti-

fizieren, aber er ist hoch, und zwar an den unter-

schiedlichsten Stellen. Er betrifft vor allen Dingen 

auch den technischen Bereich, er betrifft Daten-

schutzfolgenabschätzungen, er betrifft technisch-

organisatorische Maßnahmen und in diesem Zu-

sammenhang all die rechtlichen Grundlagen, die 

sich aus der DS-GVO ergeben. 

Herzlichen Dank dafür, dass Sie Estland ange-

sprochen haben. Ja, dort ist man in der Digitali-

sierung sehr weit. Aber jeder, der sich intensiv mit 

Estland beschäftigt, weiß auch, dass Estland ho-

he Datenschutzanforderungen hat und diese 

auch erfüllt hat. Das macht aus meiner Sicht mehr 

als deutlich, dass Digitalisierung ohne Daten-

schutz überhaupt nicht funktionieren kann. 

An einem Austausch mit anderen Datenschutz-

verantwortlichen wäre ich sehr interessiert, aber 

wir haben in meiner Behörde wirklich schon sehr 

viel zu tun mit all dem, was auf der europäischen 

Ebene passiert, um die DS-GVO handhabbar zu 

machen. Es gibt inzwischen auch Kohärenzver-

fahren, die ausgelöst sind durch Aktivitäten der 

irischen Aufsichtsbehörde bezogen auf Twitter, 

bezogen auf WhatsApp oder bezogen auf Face-

book. Wir wollen uns da schon in gewisser Weise 

einbringen, weil wir der Auffassung sind, dass wir 

dort mitsteuern können. Das haben wir im ver-

gangenen Jahr an unterschiedlichsten Stellen 

auch sehr deutlich belegt. Ich habe gute Leute in 

meiner Behörde, die das gut handhaben können, 

und deswegen konzentrieren wir uns jetzt wirklich 

erst einmal auf den europäischen Raum. Alles 

andere ist nice to have, aber es ist momentan aus 

meiner Sicht wirklich nicht machbar. 

Bei Schadensfällen wie in Neustadt am Rüben-

berge geht es um Probleme in der IT-Sicherheit. 

Diese Probleme machen deutlich, dass eben 

auch noch nicht hinreichend in IT-Sicherheit in-

vestiert wird. IT-Sicherheit ist zwingende Grund-

lage für Datensicherheit, und das ist dann wiede-

rum zwingende Grundlage für Datenschutz. Dar-

über, welche Schadenshöhen tatsächlich mit sol-

chen Problemen im Bereich der IT-Sicherheit ver-

bunden sind, haben wir keine Kenntnisse. 

 

Einzelberatung 

Der Ausschuss las den Einzelplan 17. Wortmel-

dungen ergaben sich nicht. 

 

Einzelplan 03 - Ministerium für Inneres und 

Sport  

dazu: Vorlagen 399 und 407 

 

Einbringung 

Minister Pistorius (MI): Ich freue mich sehr, heu-

te hier zu sein, um den Einzelplan 03 im Aus-

schuss für Haushalt und Finanzen einzubringen. 

Eine Übersicht der Eckdaten des Einzelplanes 

sowie eine Übersicht über die Haushaltstellen mit 

größeren Veränderungen liegt Ihnen wie üblich 

vor. Ich werde mich deswegen auf die aus meiner 

Sicht besonders wichtigen Änderungen konzent-

rieren. 

Vorausschicken muss man in diesen Zeiten - das 

wird man Ihnen in den nächsten Wochen noch 

häufiger erzählen, und Sie alle wissen es be-

reits -: Die COVID-19-Pandemie hat massive Fol-

gen auf unseren finanziellen Spielraum. Das wirkt 

sich natürlich auch spürbar auf die finanziellen 

Rahmenbedingungen für den Innenbereich aus. 

Mit dem vorliegenden Entwurf ist uns, glaube ich, 

dennoch ein Balanceakt in dieser außergewöhnli-

chen und weiter sehr angespannten Lage gelun-

gen - und dies trotz der vorgesehenen jährlichen 

ressortspezifischen Zuschussminderung von rund 
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8 Mio. Euro in den Haushaltsjahren 2022 und 

2023. 

Natürlich steht die Pandemie nach wie vor weiter 

im Fokus der Politik und der Öffentlichkeit. 

Gleichzeitig dürfen wir aber zentrale Aufgaben 

und Herausforderungen nicht aus den Augen las-

sen und müssen uns auch auf künftige Extremer-

eignisse und Katastrophen vorbereiten und dafür 

wappnen. Die schrecklichen Bilder des Starkre-

gens und der Flutkatastrophe in Nordrhein-

Westfalen und Rheinland-Pfalz im Juli 2021 ha-

ben wir alle noch vor Augen - diese Flut, dieses 

Hochwasser, dieser Starkregen hat einmal mehr 

die immense Bedeutung eines starken, verlässli-

chen und gut ausgestatteten Katastrophenschut-

zes aufgezeigt. 

Wir als Land Niedersachsen haben die betroffe-

nen Länder massiv mit Einheiten und Ausrüstung 

unseres Katastrophenschutzes unterstützt. Kreis-

feuerwehrbereitschaften, Verbände der Sanitäts-

organisationen und Wasserrettungszüge haben 

bei der Rettung und Versorgung der Bevölkerung 

eine wichtige Rolle gespielt. Über sechs Wochen 

waren rund 2 300 überwiegend ehrenamtliche 

Helferinnen und Helfer aus Niedersachsen im 

Einsatz. Auch wurde umfangreich Material zur 

Unterbringung von Betroffenen und Einsatzkräf-

ten bereitgestellt. Darüber hinaus haben knapp 

550 Angehörige der niedersächsischen Polizei 

die Behörden und Organisationen in Rheinland-

Pfalz und Nordrhein-Westfalen erheblich unter-

stützt. Ihnen und allen ehrenamtlichen und 

hauptamtlichen Kräften, die engagiert und unter 

Aufbringung sämtlicher Kräfte bei der Bewälti-

gung der Flutkatastrophe geholfen haben, ge-

bührt unser aller ausdrücklicher Dank! 

Diese Katastrophe hat uns gezeigt, dass wir in 

Niedersachsen bei der Vorhaltung entsprechen-

der Strukturen im Bereich des Katastrophen-

schutzes und der Polizei gut aufgestellt sind, ge-

rade auch im Vergleich mit anderen Ländern, was 

die Strukturen angeht. Das soll auch so bleiben, 

während wir uns gleichzeitig neuen Herausforde-

rungen stellen müssen. Dafür schaffen wir mit 

dem Ihnen vorliegenden Doppelhaushalt für die 

Jahre 2022 und 2023 die entsprechenden Vo-

raussetzungen. 

Ich will mich im Folgenden auf vier Punkte des 

Einzelplans stärker konzentrieren. Sie spielen ge-

rade bei der Bewältigung der eben genannten 

künftigen Herausforderungen eine wichtige Rolle. 

Polizei und Verwaltung 

Erstens. Mit dem Haushalt 2019 konnten wir 200 

zusätzliche Stellen im Polizeivollzugsdienst schaf-

fen. Die zum 1. April 2019 eingestellten Kollegin-

nen und Kollegen werden zum 1. April 2022 ihren 

Vorbereitungsdienst abschließen und die Polizei 

dauerhaft verstärken. Dafür werden 200 Anwär-

terstellen im Haushalt 2022 in Planstellen A 9 

umgewandelt. Darüber hinaus werden wir im Jahr 

2022 erneut weitere Einstellungen ermöglichen. 

Insgesamt werden 100 zusätzliche Anwärterstel-

len geschaffen, die ebenso viele zusätzliche Ein-

stellungen ermöglichen werden. Diese Anwärter-

stellen werden 2025 in Planstellen des Polizei-

vollzugsdienstes umgewandelt. Dadurch wird die 

Polizei dauerhaft verstärkt, was mich sehr freut. 

Trotz dieser Verstärkungen konnte aber noch 

nicht alles umgesetzt werden, was wir uns im In-

nenressort erhofft haben und wofür wir uns ein-

gesetzt haben. So müssen nahezu alle Kapitel im 

Landeshaushalt einen Teil ihres jahresdurch-

schnittlich freien Beschäftigungsvolumens abge-

ben. Im Einzelplan 03 werden ab 2022 mit dem 

vorliegenden Haushalt 226 Vollzeiteinheiten 

(VZE) gestrichen. Die Polizei ist hiervon mit rund 

160 VZE betroffen. 

Im Bereich der Polizeiverwaltung ist uns, was die 

kw-Vermerke angeht, immerhin ein kleiner Teil-

erfolg gelungen. Insgesamt 30 Verwaltungsstellen 

bleiben dauerhaft bestehen. Es handelt sich um 

die Stellen, die im Zusammenhang mit den Frei-

setzungen aus dem Doppelhaushalt 2017/2018 

stammen, sogenannte „Stellenhülsen“. Dies be-

trifft konkret fünf Stellen der Wertigkeit A 12, fünf 

A-11-Stellen und 20 A-10-Stellen. Hier ist zwar 

immer noch auch das dazugehörige Beschäfti-

gungsvolumen und Budget abzugeben, die Kür-

zung ist dann aber trotzdem etwas einfacher zu 

realisieren.  

Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang noch 

einen Hinweis darauf, dass ich hinsichtlich der 

zum 31. Dezember 2024 bzw. 31. Dezember 

2025 fälligen 530 kw-Vermerke bei den Stellen für 

Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten eine 

Streichung der kw-Vermerke erreichen wollte. 

Trotz diverser Bemühungen ist das nicht gelun-

gen. Zu den kw-Stellen werden jedoch noch wei-

tere Gespräche zwischen den Regierungs-

fraktionen geführt, um bis zum Haushaltsbe-

schluss noch Verbesserungen zu erreichen. 
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Was aber jetzt schon erreicht werden konnte, sind 

weitere Stellenhebungen im Vollzugsdienst und in 

der Verwaltung der Polizei. Somit werden einer 

Bandbreite an Polizistinnen und Polizisten neue 

berufliche Entwicklungsmöglichkeiten gegeben 

und zudem die Perspektiven im ehemals geho-

benen Verwaltungsdienst verbessert - das alles 

allerdings in sehr kleinen Dosen. 

Ebenso wichtig, wie erfreulich: Mit dem vorliegen-

den Entwurf und der Mittelfristigen Planung ist die 

Beschaffung von zwei neuen Polizeihubschrau-

bern im Gesamtwert von 30 Mio. Euro vorgese-

hen. Die in 2022 hierfür ausgebrachte Verpflich-

tungsermächtigung ermöglicht eine schnelle Aus-

schreibung und Beauftragung. Somit kann eine 

Auslieferung und Inbetriebnahme im Jahr 2024 

realisiert werden.  

Ich will das noch einmal deutlich hervorheben: 

Die Erneuerung der Hubschrauberflotte leistet 

künftig einen wesentlichen Beitrag für die taktisch 

erforderliche Einsatzbereitschaft der Hubschrau-

berstaffel der Polizei Niedersachsens. Die vorge-

sehenen Aufgaben sind und bleiben vielfältig: 

Aufklärung, Überwachung, Fahndung und der 

Transport von Personen wie schweren Lasten, 

ebenso wie die Abwehr von Gefahren aus dem 

Luftraum oder auch die Aufnahme von Luftbil-

dern. Die Beschaffung von Hubschraubern der 4-

Tonnen-Klasse ermöglicht zudem den Transport 

von Spezialeinheiten in der Luft und sichert damit 

die Zukunftsfähigkeit der Polizeihubschrauberstaf-

fel inklusive der Standorte in Rastede und Han-

nover-Langenhagen. 

Des Weiteren, gerade vor dem Hintergrund der 

Klimakrise, kommt der Bekämpfung von Wald- 

oder Moorbränden aus der Luft eine immer grö-

ßere Bedeutung zu. Die neuen Hubschraubermo-

delle sind für eine Brandbekämpfung aus der Luft 

mittels Löschbehältern - sogenannten Bambi-

Buckets - bestens geeignet und ergänzen sinnvoll 

den Brandschutz in Niedersachsen. 

Feuerwehr und Brandschutz 

Damit komme ich zum zweiten Punkt. Neben der 

Polizei sind auch die Feuerwehren in Niedersach-

sen eine ganz wichtige Säule unserer Sicher-

heitsarchitektur. Ich freue mich daher ungemein, 

dass wir ein Technikzentrum und eine Feuerwehr-

technische Zentrale in Celle-Scheuen errichten 

können. Es handelt sich dabei um das Herzstück 

des Technik- und Trainingszentrums in Celle. Das 

Gebäude bietet fortan eine Fahrzeughalle, einen 

Höhenrettungs-/Schlauchturm und ein Umkleide- 

und Sanitärgebäude. Dort werden Betriebs- und 

Fahrzeugprüfungen sowie technische Prüfungen 

an Einsatzgeräten wie Atemschutzgeräte oder 

auch an der Funktechnik durchgeführt. Kompe-

tenzen in diesen technischen Disziplinen werden 

auch in der Aus- und Fortbildung des Nieder-

sächsischen Landesamtes für Brand- und Kata-

strophenschutz (NLBK) sowie des Landkreises 

Celle vermittelt und im Einsatz erprobt. 

Eingeplant ist hierfür im Einzelplan 20 eine ent-

sprechende Verpflichtungsermächtigung. Damit 

investieren wir weiter in etwas enorm Wichtiges: 

in die Aus- und Fortbildung der weit überwiegend 

ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Feuerwehren in Niedersachsen. 

Die Landesregierung plant, einen Gesetzesent-

wurf zur Novellierung des Niedersächsischen 

Brandschutzgesetzes demnächst in den Landtag 

einzubringen. Das ist in dem Ihnen vorliegenden 

Entwurf des Einzelplans noch nicht abgebildet. 

Mit der Novellierung sollen die Strukturen der 

Feuerwehren ganz erheblich gestärkt werden. 

Vorgesehen sind hierfür jährlich bis zu 5 Mio. Eu-

ro. Ein entsprechender Betrag ist für diesen 

Zweck im Einzelplan 13 als globale Mehrausgabe 

veranschlagt. Die Verlagerung in den Einzel-

plan 03 soll über die technische oder gegebenen-

falls die politische Liste im Rahmen der Haus-

haltsberatungen erfolgen. 

Ein wichtiges Element in diesem Zusammenhang 

war die Gründung des NLBK. Damit hat sich un-

ser jahrelanger Einsatz gelohnt, und wir können 

den Bevölkerungsschutz für die Herausforderun-

gen der Zukunft noch besser aufstellen. Wir han-

deln jetzt, um auch künftig im Krisenfall stark und 

verlässlich aufgestellt zu sein. 

Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang den 

Hinweis, dass der Haushalt des Katastrophen-

schutzes ab jetzt in dem eigenen Kapitel 0308 

aufgeführt sein wird. Es trägt den Namen „Kata-

strophenschutz, Rettungsdienst und Havarie-

kommando“. In diesem Kapitel finden sich nun al-

le Einnahmen und Ausgaben der genannten Be-

reiche. Diese eigene Aufführung entspricht damit 

auch der Bedeutung der Sache. 

Ausländer- und Flüchtlingspolitik 

Drittens. Die Zahl der Menschen, die nach Nie-

dersachsen kommen und erstmals einen Asylan-

trag stellen, hat in den vergangenen Jahren ab-
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genommen. 2019 wurden in Niedersachsen 

11 586 Asylerstanträge gestellt. 2020 waren es 

nur noch 8 558, was sicherlich auch der Corona-

Pandemie geschuldet war. Die Flüchtlingsbewe-

gungen der vergangenen Monate in Richtung eu-

ropäischer Außengrenze, genauso wie die zu-

nehmenden globalen Krisen - nicht zuletzt die 

Entwicklungen in Afghanistan - legen allerdings 

nahe, dass diese Zahlen wieder steigen werden. 

Darauf müssen wir vorbereitet sein, und dafür 

brauchen wir entsprechendes Personal. Wir ha-

ben daher dafür gesorgt, dass notwendige Stellen 

langfristig gesichert, also erhalten bleiben: insge-

samt 25 Stellen für das Ministerium und 51 Stel-

len für die Landesaufnahmebehörde. Diese Stel-

len waren bisher mit einem kw-Vermerk verse-

hen. 

Ein weiteres wichtiges Element sind unsere 

Standorte für die Erstaufnahme: Die Landesauf-

nahmebehörde hat gegenwärtig fünf Standorte 

mit zwei Außenstellen. Wegen des Pandemiege-

schehens können die Kapazitäten in den Einrich-

tungen noch nicht wieder voll genutzt werden. Es 

ist davon auszugehen, dass dieser Zustand auch 

noch eine Weile anhalten wird. 

Außerdem müssen wir bedenken, dass mit der 

Änderung des sogenannten „Geordnete Rückkehr 

Gesetzes“ die Verweildauer in der Erstaufnahme 

erheblich verlängert wurde. Personen, die im Ver-

fahren nach der europäischen Dublin-III-

Verordnung ihren Asylantrag in einem anderen 

Staat stellen müssen und deren Überstellung 

dorthin vorgesehen ist, sollen länger in den Ein-

richtungen bleiben. Wir benötigen daher Mittel für 

die Suche nach Standorten mit einer Aufnahme-

kapazität von 600 bis 1 200 Unterkunftsplätzen. - 

Ich füge hinzu: Sie können sich vorstellen, dass 

sich die Suche nach einem solchen Standort 

durchaus als schwierig erweist. - Dabei müssen 

auch Kapazitäten für die Verwaltung, soziale Be-

treuung, Beschulung, Verpflegung und medizini-

sche Versorgung berücksichtigt werden.  

Der Standort Bad Fallingbostel ist nur eine Über-

gangslösung. Trotz meiner frühzeitigen und zahl-

reichen Interventionen und Anfragen hat das 

Bundesverteidigungsministerium entschieden, 

dass diese Liegenschaft Ende 2023 an die Bun-

deswehr zur Eigennutzung zurückzugeben ist. 

Die tatsächlichen Ausgaben der Landesaufnah-

mebehörde lagen im Jahr 2020 bei rund 

124,3 Mio. Euro. Der Ausgabeansatz 2021 be-

trägt 136,5 Mio. Euro. Für die Folgejahre wurden 

die Ausgabeansätze für 2022 auf 131,2 Mio. Euro 

und für 2023 auf rund 135 Mio. Euro veran-

schlagt. Ich gehe zurzeit davon aus, dass sich die 

Gesamtausgaben für den Bereich der Landes-

aufnahmebehörde in den kommenden Jahren 

nicht weiter verringern werden. 

Weitere Mittel sind vorgesehen für Maßnahmen, 

die Ausreisepflichtige in ihrem Entschluss unter-

stützen sollen, freiwillig und selbstbestimmt in ihr 

Herkunftsland zurückzukehren oder in ein auf-

nahmebereites Drittland zu ziehen. Das Land wird 

für diese Rückkehrberatung in den Jahren 2022 

und 2023 weiterhin Mittel im Umfang von 

1,35 Mio. Euro zur Verfügung stellen. 

Dabei kommt natürlich vor allem auch der Rein-

tegration im Herkunftsland besondere Bedeutung 

zu. Das Land wird dafür in 2022 und 2023 

1,297 Mio. Euro zur Verfügung stellen. 

Der größte Posten in diesem Bereich des Einzel-

plans entfällt naturgemäß auf die Kostenabgel-

tung nach dem niedersächsischen Aufnahmege-

setz. 409,4 Mio. Euro für 2022 und 404,2 Mio. Eu-

ro für 2023 sind dafür veranschlagt. 

Da die Daten aus der Asylbewerberleistungsge-

setz-Statistik zum 31. Dezember 2020 noch nicht 

vorlagen, handelt es sich hierbei erst einmal um 

eine Prognose. Wir werden daher nach Erhalt der 

noch ausstehenden Ergebnisse die vorgenannten 

Ansätze gegebenenfalls über die technische Liste 

anpassen. 

Digitalisierung 

Vierter Punkt: Ein zentrales Thema für die Lan-

desverwaltung ist und bleibt die Digitalisierung - 

wir brauchen sie. Eine flexible, krisenfeste und di-

gitale Verwaltung ist unverzichtbar. Dieses Ziel 

verfolgen auch wir mit diesem Haushaltsplan und 

mit der Umsetzung automatisierter Verwaltungs-

prozesse konsequent weiter. 

Mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) wurde - wie 

Sie wissen - erstmals ein Rechtsrahmen für eine 

flächendeckende digitale Verwaltung in Deutsch-

land geschaffen. Mit der Umsetzung arbeiten wir 

daran, dass Bürgerinnen und Bürger nicht mehr 

für alle Leistungen persönlich im Amt erscheinen 

müssen. Bis Ende 2022 werden wir eine große 

Zahl von Verwaltungsleistungen digital anbieten. 

Die Umsetzung des OZG in Niedersachsen folgt 

dem zwischen Bund und Ländern im IT-

Planungsrat des Bundes abgestimmten arbeitstei-
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ligen Modell „Einer für Alle“. Danach ist Nieder-

sachsen federführend verantwortlich für die Um-

setzung der Onlinedienste im Themenfeld Ge-

sundheit - ein Thema, dessen Bedeutung nach 

den Erfahrungen mit COVID-19 offensichtlich ist. 

Ein weiterer Meilenstein im Bereich der automati-

sierten Verwaltungsprozesse ist die eAkte. Sie 

wird bereits in einigen Dienststellen der Landes-

verwaltung - so auch in meinem Haus - genutzt; 

die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer steigt stetig. 

All diese Verfahren müssen in Zukunft betrieben, 

gepflegt und weiterentwickelt werden. Für 2022 

ist dafür ein zusätzlicher Mittelbedarf von ca. 

16 Mio. Euro und für 2023 von weiteren rund 

32 Mio. Euro eingeplant. 

Ab dem Jahr 2023 bis 2025 sollen für den weite-

ren Ausbau der eAkte und die Einführung auto-

matisierter Verwaltungsprozesse in der Landes-

verwaltung 40 Mio. Euro zur Verfügung gestellt 

werden. Die bisherigen Planungen sehen die 

Ausstattung von rund 15 000 Arbeitsplätzen vor. 

Für die Modernisierung von Fachverfahren - auch 

das ist dringend notwendig - sind in den Jahren 

2023 bis 2025 weitere 30 Mio. Euro vorgesehen. 

Beim Thema Digitalisierung muss immer auch ei-

ne zentrale Frage im Mittelpunkt stehen: die Fra-

ge der Sicherheit. Cyberangriffe gehören inzwi-

schen zu den größten Bedrohungen, denen wir 

als Gesellschaft gegenüberstehen. Die Landes-

regierung verstärkt daher die Schutzmaßnahmen, 

um vor dem Hintergrund zunehmend professiona-

lisierter Cyberattacken auch weiterhin den Ge-

schäftsbetrieb in der Landesverwaltung sicher 

und geschützt aufrechtzuerhalten. Das wird auch 

an den Zahlen im Einzelplan 03 deutlich: Insge-

samt werden die Haushaltsansätze für den zent-

ralen Betrieb und die begleitenden Maßnahmen 

der Informations- und Kommunikationstechnik 

gegenüber dem Haushalt 2021 im Jahr 2022 um 

ca. 19 Mio. Euro und im Jahr 2023 um ca. 

54,2 Mio. Euro erhöht. In der Mipla sind für die 

Jahre 2024 bis 2025 gegenüber dem Haushalts-

plan 2021 zusätzlich noch einmal 35,4 Mio. Euro 

für 2024 und 33,8 Mio. Euro für 2025 veran-

schlagt. 

Gleichzeitig werden wir 20 zusätzliche Stellen be-

reitstellen, um den erhöhten Personalbedarf zur 

Koordinierung in der Stabsstelle CIO in meinem 

Haus sicherzustellen. Für die Abwicklung der ge-

samten zentralen Maßnahmen zur Digitalisierung 

ist unser Landesdienstleister IT.Niedersachsen 

zuständig. 

Eine der größten Herausforderungen bei der Digi-

talisierung ist die Gewinnung von geeignetem 

Personal. Dort konkurriert die Landesverwaltung 

nicht nur mit anderen Verwaltungen, sondern 

auch mit der freien Wirtschaft. Dafür müssen kon-

kurrenzfähige Gehälter gezahlt und eben Mittel 

bereitgestellt werden. 

Das gilt übrigens auch für die gelegentlich in Ver-

gessenheit geratene Vermessungs- und Katas-

terverwaltung. 2022 ist die Umstellung auf den 

Niedersachsenclient 2.0 vorgesehen, damit Fach-

verfahren grundlegend modernisiert werden kön-

nen. Ziel ist es, Onlinedienste künftig effizienter, 

medienbruchfreier und bürgernäher zu gestalten. 

Mit dem Haushalt 2022/2023 wurden dafür weite-

re Verbesserungen in der Wertigkeit der Stellen-

ausstattungen in Form von 30 Stellenhebungen 

vorgenommen. 

Glücksspielstaatsvertrag 

Abschließend möchte ich noch auf den am 1. Juli 

dieses Jahres in Kraft getreten Glücksspielstaats-

vertrag 2021 eingehen, der zu Mehrausgaben 

führen wird. Ziel des Staatsvertrages ist es, den 

Vollzug gegen illegale Angebote und die Aufsicht 

über erlaubte Angebote zu stärken. Der Haus-

haltsplanentwurf der Landesregierung stellt si-

cher, dass Niedersachsen dort seinen ver-

pflichtenden finanziellen Anteil erbringt. 

Eine besondere Rolle spielen dabei die Einrich-

tung und der Betrieb einer Gemeinsamen Glücks-

spielbehörde der Länder in Halle in Sachsen-

Anhalt. Diese Behörde wird perspektivisch zu ei-

ner bundesweiten Erlaubnis- und Aufsichtsbehör-

de für Glücksspielangebote werden, besonders 

im Online-Bereich. 

Es ist ein wesentliches Ziel des Glücksspiel-

staatsvertrages 2021, das Entstehen von Glücks-

spielsucht und Wettsucht zu verhindern und die 

Voraussetzungen für eine wirksame Suchtbe-

kämpfung zu schaffen. Ich finde, das ist ein ext-

rem wichtiges Vorhaben. Die Niedersächsische 

Landesstelle für Suchtfragen erhält daher seit 

2008 unverändert eine jährliche Finanzhilfe von 

mehr als 800 000 Euro sowie einen zusätzlichen 

Anteil der Glücksspielabgabe. Suchtprävention 

und Hilfe für Suchtgefährdete sind eine öffentliche 

Aufgabe. Das haben wir auch im Niedersächsi-

schen Glücksspielgesetz festgehalten. Vor die-
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sem Hintergrund ist vorgesehen, die jährliche Fi-

nanzhilfe für Glücksspielsuchtbekämpfung an die 

Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen 

mit ihren 24 Suchtberatungs-Fachstellen um 

200 000 Euro zu erhöhen. 

Die vergangenen Monate haben eindrücklich ge-

zeigt: Wir stehen vor besonders komplexen, 

grenzüberschreitenden und fordernden Krisen- 

und Katastrophenlagen in der unterschiedlichsten 

Form - sei es im Bereich Brand- und Katastro-

phenschutz, sei es in den sichtbaren Folgen des 

Klimawandels auch in Niedersachsen, sei es im 

Bereich Digitales, in dem heimische und auslän-

dische Akteure immer häufiger komplexe Cybe-

rattacken durchführen. 

In Niedersachsen haben wir für diese Herausfor-

derungen bereits in den vergangenen Jahren die 

richtigen Prioritäten gesetzt, Grundlagen geschaf-

fen und Weichen gestellt: durch konsequenten 

Personalaufbau, eine kluge, effiziente Beschaf-

fungspolitik und die Schaffung moderner Struktu-

ren, die den Herausforderungen der Zukunft ge-

recht werden. 

Trotz der zwingenden finanziellen Einschränkun-

gen, die uns die Corona-Pandemie auferlegt, ge-

hen wir diesen Weg weiter. Mit diesem Haus-

haltsplanentwurf für das Niedersächsische Minis-

terium für Inneres und Sport sind und bleiben wir 

in Niedersachsen in den kommenden beiden Jah-

ren stark aufgestellt. 

 

Allgemeine Aussprache 

Abg. Alptekin Kirci (SPD): Vielen Dank, Herr Mi-

nister, für die Vorstellung dieses wirklich beein-

druckenden Haushaltes. Herzlichen Dank auch 

vonseiten der SPD-Fraktion für Ihre Arbeit und die 

Arbeit Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

In den vergangenen Jahren standen wir in Nie-

dersachsen vor einigen Herausforderungen - das 

hatten Sie bereits dargestellt -: zuerst die Flücht-

lingskrise, dann die pandemische Lage und 

schließlich die Flutkatastrophe in Nordrhein-

Westfalen und Rheinland-Pfalz, bei der Nieder-

sachsen Unterstützung geleistet hat. Das zeigt 

auch, wie gut Ihr Haus aufgestellt ist.  

Wirklich beeindruckend ist, dass die Themen Si-

cherheit und humane Flüchtlingspolitik hier in 

Niedersachsen keinen Widerspruch darstellen, 

seitdem Sie Innenminister sind. Das hat Ihre Re-

de ganz deutlich gezeigt. 

Zum Thema Vollzeiteinheiten bzw. Stellen bei der 

Polizei würde mich interessieren, was für Auswir-

kungen es für Niedersachsen hätte, wenn diese 

Stellen wegfielen. 

Mir ist in diesem Zusammenhang wichtig, zu sa-

gen: Die Arbeit der Polizeibeamtinnen und 

-beamten ist sehr anspruchsvoll. Das war sie 

schon immer. Aber die Polizeibeamtinnen und 

-beamten sind auch in der heutigen Zeit, in der 

die Umstände durchaus schwierig sind - wenn 

man beispielsweise an Großeinsätze oder auch 

an die Beschimpfungen denkt, denen die Polizei 

teilweise ausgesetzt ist -, sehr zufrieden damit, 

hier in Niedersachsen ihren Dienst zu machen. 

Auch die Ausbildung wird sehr wertgeschätzt, so-

dass wir damit für den Polizeidienst werben kön-

nen.  

Das Thema Digitalisierung stellt wohl eine der 

größten Herausforderungen in der gesamten 

Landesverwaltung dar. Die Landesbeauftragte für 

den Datenschutz hatte zudem das Thema Cyber-

sicherheit angesprochen. Ich glaube, das müssen 

wir in Zukunft noch mehr in den Fokus nehmen 

und auch entsprechend in den Haushalt einstel-

len. 

Abschließend noch eine Frage zum Thema Sport: 

Könnten Sie etwas dazu sagen, wie der Haushalt 

dort aufgestellt ist? - Wir haben ja im Haushalt le-

sen können, dass die Mittel für Special Olympics 

in Höhe von 150 000 Euro verstetigt worden sind.  

Abg. Christian Grascha (FDP): Herr Minister, 

vielen Dank für die Einbringung Ihres Haushalts. 

Ich will versuchen, anhand des Haushaltsplans 

einen Faktencheck zu machen - anhand dessen, 

was Sie gesagt haben, und dem, was tatsächlich 

im Haushalt steht. Daraus ergeben sich dann 

auch meine Fragen. 

Zum Thema Polizei: Dass wir den Stellenabbau in 

dem Bereich und die kw-Stellen nicht gut finden, 

ist, glaube ich, klar. Mich würde interessieren: Es 

wurde ja 2017 ein Koalitionsvertrag geschlossen, 

in dem stand, dass 3 000 zusätzliche Polizeistel-

len geschaffen werden sollten. 

Minister Pistorius (MI): Bis zu 3 000. 

Abg. Christian Grascha (FDP): Nun gut. Viel-

leicht kann man - jenseits rhetorischer Kniffe wie 
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„bis zu“ - einmal eine Bilanz ziehen und schauen, 

ob diese 3 000 Stellen auch tatsächlich im Haus-

halt zu finden sind.  

Meine zweite Frage bezieht sich auf die Kosten 

für Asylbewerber. Ich teile Ihre Einschätzung, 

dass wir hier aufgrund der diversen Krisen wahr-

scheinlich wieder mit steigenden Zahlen zu rech-

nen haben. Leider findet sich diese Erwartungs-

haltung aber nicht im Haushalt wieder. Im Gegen-

teil: Wenn man die Zahlen für 2021 mit den Zah-

len der mittelfristigen Planung für 2024 vergleicht, 

muss man feststellen, dass dort 20 Mio. Euro we-

niger eingestellt sind. Die Frage ist: Wie bringen 

Sie Ihre Erwartungshaltung mit dem Haushalt in 

Einklang? Wie wird es möglich sein, eventuell 

steigende Asylbewerberzahlen abzubilden? 

Zum Katastrophenschutz: Auch hier teile ich Ihre 

Einschätzung, dass das ein Thema ist, das zu-

künftig eine noch größere Bedeutung haben wird. 

Allerdings gibt es einen Rückgang im Bereich des 

Katastrophenschutzes von 21,3 Millionen auf 

15,2 Mio. Euro zwischen den Jahren 2021 und 

2022. Auch dort folgt der Haushalt offensichtlich 

nicht der - zumindest verbal formulierten - richti-

gen Priorität. Vielleicht können Sie dazu einmal 

Stellung nehmen. 

Last but not least: Herzlichen Dank für die um-

fangreiche Vorlage zum Thema IT-Ausgaben. Sie 

haben selbst angesprochen, dass wir hier im 

Wettbewerb zur Privatwirtschaft stehen und damit 

die Stellenbesetzung vermutlich nicht so einfach 

sein wird. Wie viele von den jetzt ausgewiesenen 

IT-Stellen sind denn tatsächlich besetzt? - Das ist 

die Frage zu den Personalausgaben. 

Die zweite Frage betrifft die Sachmittelverwen-

dung: Wurden die Sachmittel tatsächlich ausge-

geben, oder wurden Ausgabereste in die Folge-

jahre übertragen? 

Abg. Eike Holsten (CDU): Sehr geehrter Herr 

Minister, auch seitens der CDU-Fraktion herzli-

chen Dank für die Ausführungen und für Ihre Ar-

beit. 

Ich möchte die Wortmeldungen meiner Vorredner 

nur kurz um zwei oder drei Punkte ergänzen. 

Zum einen möchte ich bekräftigen, dass wir eine 

sehr starke und handlungsfähige Polizei haben. 

Sie haben von einem neuerlichen deutlichen 

Aufwuchs der VZE in Ihrem Haushalt gespro-

chen - gerade im Vergleich zu anderen Häusern, 

muss man sagen. Wir kommen am Ende auf 

mehr als 22 300 VZE im Bereich der Landespoli-

zei. Das sind so viele Einheiten wie nie. 

Darüber hinaus haben Sie angesprochen - das ist 

eben auch noch einmal durchgeklungen -, dass 

im Doppelhaushalt 2017/2018 der vorangegan-

genen Wahlperiode gezielt kw-Vermerke angelegt 

waren, um seinerzeit klug demografischer Ent-

wicklung begegnen zu können. Das hat man rich-

tig gemacht. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier 

noch einmal so pointiert herausgestellt wird. Das 

scheint mir ein Wermutstropfen zu sein. 

Ich möchte mich, wie auch bereits im vergange-

nen Jahr, ganz herzlich dafür bedanken, dass im 

Bereich der LAB NI wieder deutlich stärkend ein-

gegriffen wird, dass Mittel für Personal verstetigt 

bzw. kw-Vermerke abgeschafft werden. Das ist 

wichtig, vor allem für die Durchsetzung von 

Recht. Sie haben das Geordnete-Rückkehr-

Gesetz angesprochen, das damit mehr Anwen-

dung finden kann. Wir würden uns wünschen, 

dass man auf diese Art und Weise mit der LAB NI 

mittelfristig auch stärker den Landkreisen bei ihrer 

Arbeit in Sachen Rückführung helfend zur Seite 

stehen kann.  

Herr Kirci hat die Mittel für Special Olympics an-

gesprochen, die jetzt verstetigt worden sind. Dar-

über freuen wir uns auch ausgesprochen. Häufig 

wird sich ja um kleine Beträge gestritten. Wenn 

ich richtig informiert bin, finden die Special Olym-

pics World Games im Jahr 2023 in Deutschland 

statt, und es wird auch ein Host-Town-Programm 

geben, d. h., dass wir auch Athletinnen und Athle-

ten in Niedersachsen beheimaten werden. Auch 

vor diesem Hintergrund halte ich die Verstetigung 

der Mittel für ein ganz wichtiges Signal an den 

Verein Special Olympics Deutschland in Nieder-

sachsen und möchte dafür ganz herzlich Danke 

sagen. 

Abg. Stefan Wenzel (GRÜNE): Sehr geehrter 

Minister Pistorius, auch ich habe ein paar Fragen 

und Anmerkungen zu Ihrem Haushalt. Einige 

Fragen haben die Kollegen schon gestellt. Ich 

werde diese Fragen jetzt nicht noch einmal stel-

len, insbesondere was den Bereich Polizeistellen 

angeht. Dazu erwarte ich einfach Ihre Antwort. 

Interessieren würde mich vor allen Dingen, wie 

Sie das Thema IT-Personal angehen wollen. Wir 

haben ja aus allen Bereichen die Rückmeldung, 

dass es extrem schwierig ist, Personal zu gewin-

nen, das - ich sage mal - die notwendigen Qualifi-

kationen hat, um mit Blick auf OZG, Recherchen 
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im Darknet usw. mithalten zu können. Ich denke, 

wir brauchen schlicht und einfach die Besten, weil 

man sonst Kriminalität im Internet nicht entspre-

chend verfolgen kann. Beispielsweise wird bei 

vielen Erpressungsfällen im Zusammenhang mit 

Cyberkriminalität Kryptogeld eingesetzt, und es 

stellt sich die Frage: Kommen die Täter unent-

deckt davon, oder kommt man ihnen auf die 

Schliche? - Dafür braucht man meines Erachtens 

extrem gute IT-Experten. Diese sind aber auch 

am öffentlichen bzw. am privaten Arbeitsmarkt 

gefragt. Meine Frage lautet: Wie wollen Sie das 

angehen? - Das Problem beschäftigt uns jetzt 

schon ein paar Jahre. Ich habe aber noch von 

keiner durchgreifenden Lösung gehört. 

In diesem Zusammenhang würde mich auch inte-

ressieren, ob es Hinweise gibt, dass in Nieder-

sachsen die Pegasus-Spyware der NSO Group 

eingesetzt wurde. Offenbar waren davon ja sogar 

französische Kabinettsmitglieder betroffen. Mit 

dieser Software können sämtliche Daten von 

Android- und Apple-Geräten abgegriffen werden, 

ohne dass die betroffene Person etwas merkt. 

Auch das ist ein interessanter Fall. 

Sie hatten den Katastrophenschutz angespro-

chen. In den vergangenen zwei Jahren ist die 

Hälfte der Fichten in Niedersachsen abgestorben. 

Wenn man im Harz ist, stellt man fest, dass dort 

riesige Bereiche toter Wald vorhanden sind. Bis-

lang haben wir unglaubliches Glück gehabt. Mei-

ne Frage ist: Wie werden die Möglichkeiten zur 

Brandbekämpfung aus der Luft in Zukunft ver-

stärkt? - Ich glaube nicht, dass jedes Bundesland 

in vollem Umfang Kapazitäten vorhalten muss, 

aber ich denke schon, dass es einen sehr guten 

Austausch geben muss - auch im europäischen 

Kontext -, sodass man schnell Einheiten zusam-

menziehen kann. Das geht aber nur, wenn man 

auch selbst einen Beitrag leisten könnte, z. B. für 

betroffene Nachbarländer. 

Im Zusammenhang mit den Geschehnissen in 

Ahrweiler bin ich aus dem Bereich der Wohl-

fahrtsorganisationen, die dort tätig waren - Jo-

hanniter, Malteser usw. -, angesprochen worden. 

Sie sagten, sie hätten teilweise große Probleme 

gehabt, für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

die für solche Fälle ausgebildet worden sind und 

die auch einsatzwillig waren, eine Freistellung der 

Arbeitgeber zu erreichen. Es ist natürlich misslich, 

wenn Personen, die viel Zeit ehrenamtlich auf-

wenden und helfen wollen, in einer solchen Situa-

tion nicht helfen können. Ist das schon einmal 

Thema gewesen im Kreis der Länder? 

Abschließen habe ich noch eine Frage zu zwei 

Baumaßnahmen, und zwar konkret zum Kriminal-

technischen Institut und zum LKA. Können Sie 

uns sagen, wann dort der erste Spatenstich sein 

wird? 

Minister Pistorius (MI): Vielen Dank für Ihre Fra-

gen. Ich werde sie der Reihe nach beantworten. 

Herr Kirci, zu den Beschäftigungsvolumina: Die 

Streichung oder die Ablieferungspflicht für die 

Hälfte der nicht ausgeschöpften Beschäftigungs-

volumina eines Haushaltsjahres betrifft das MI 

insgesamt mit 223 Stellen, davon 160 im Polizei-

vollzug. Das ist schmerzlich; denn es betrifft un-

ser Haus in besonderer Weise, ähnlich wie das 

Kultusministerium. Damit wurden viele Dinge zwi-

schenfinanziert unterhalb des Jahres, und das ist 

jetzt nicht mehr möglich. Das heißt, wir müssen 

umschichten. Aber das ist halt so. Bei solchen 

Einsparungen ist das am Ende nicht vermeidbar. 

Was den Sport angeht: Wie sie alle wissen, gibt 

es seit 2012 das Sportfördergesetz. Jedes Jahr 

gehen inzwischen - mit den Mehreinnahmen aus 

der Glückspielabgabe - insgesamt rund 40 Mio. 

Euro an den LSB. Das sind gewaltige Beträge. 

Deswegen bleiben im Ministerium für Inneres und 

Sport nur noch die bereits erwähnten 

150 000 Euro für die Special Olympics sowie Mit-

tel, um beispielsweise Großveranstaltungen wie 

Meisterschaften der verschiedenen Sportarten, 

die in Deutschland stattfinden, bezuschussen zu 

können. Alles andere ist Sportpolitik, Sportförder-

richtlinie, Zusammenarbeit mit den Sportverbän-

den und vieles mehr.  

Das Sportstättensanierungsprogramm, das ein 

voller Erfolg war und ist, läuft Ende des nächsten 

Jahres aus, d. h. die Antragsmöglichkeiten enden 

im März nächsten Jahres. Was dann eine neue 

Regierung nach September 2022 macht, wird sich 

zeigen. Das ist jetzt noch nicht absehbar. 

Herr Grascha, im Koalitionsvertrag steht „bis zu 

3 000 Stellen“, und das ist mehr als bloße Rheto-

rik, weil die Koalitionspartner damals mit unter-

schiedlichen Ansätzen angetreten waren. Wir hat-

ten 1 500 gesagt, der Wunsch des Koalitionspart-

ners waren 3 000. Alle waren sich aber darüber 

einig, dass dies unabhängig von der Frage, wie 

viele Bewerberinnen und Bewerber es geben 

würde, mit Blick auf die Kapazität der Akademie 

irgendwann an seine Grenzen stößt. Das war 

dann am Ende aber nicht das Problem. 
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Wir sind jetzt - ich muss es grob überschlagen - 

mit Verwaltung bei etwa 1 200 zusätzlichen Stel-

len angekommen in dieser Periode. Ich müsste 

das noch einmal genau nachschlagen. Wir wer-

den netto, wenn wir abziehen, was am Ende an 

kw-Stellen und Beschäftigungsvolumina abzulie-

fern sein wird, im Jahre 2025 nur noch gut 200 

Stellen mehr haben als am Anfang dieser Wahl-

periode. Das wäre dann quasi die Bilanz. 

Dass damals die kw-Vermerke ausgebracht wor-

den sind auf diese für die Vorratseinstellungen 

geschaffenen Stellen, lieber Herr Holsten, ent-

sprang der üblichen Übung - ich habe das jeden-

falls schon oft erlebt -, dass man Stellen, die man 

braucht, in der mittelfristigen Finanzplanung mit 

einem kw-Vermerk abbildet, um die Schmerzen, 

die damit verbunden sind, abzumildern. Wenn 

das jetzt fortgeschrieben wird, hat das die Konse-

quenzen für den Polizeipersonalkörper, die es 

hat. Angesichts der Zahl von mehr als 22 000 Po-

lizeivollzugstellen halte ich es allerdings für ge-

fährlich, davon zu sprechen, dass wir genug oder 

sogar zu viel Polizei hätten. Denn das ist nicht der 

Fall.  

Wir haben eine völlig andere Situation als vor 

zehn oder gar vor 20 Jahren, sowohl was die Art 

der Begehungsformen von Kriminalität angeht als 

auch die Phänomene, die es damals noch gar 

nicht gab. Cyberkriminalität spielte vor 20 Jahren 

noch keine Rolle. Demzufolge war auch das gan-

ze Feld Kinderpornografie eines, das in der ana-

logen Welt stattfand und nicht, wie heute, mit 

Tausenden von Terabytes an Daten jedes Jahr, 

die ausgewertet, analysiert und justiziabel ge-

macht werden müssen, bis hin zu bundesweiten 

und internationalen Ermittlungsverfahren, an de-

nen Ermittler der niedersächsischen Polizei und 

des Landeskriminalamtes beteiligt sind, ohne 

dass sie die Bürgerinnen und Bürger hier auf der 

Straße in Uniform sehen. Jede Schwächung des 

Personalkörpers hat insofern natürlich Auswir-

kungen auf die polizeiliche Präsenz. Das wollen 

wir nicht, und deswegen laufen ja auch noch Ge-

spräche zwischen den Regierungsfraktionen. 

Was die Kosten für Asylbewerber angeht: Ich ha-

be gesagt, ich rechne nicht damit, dass wir weiter 

runtergehen können mit den Kosten. Wir gehen 

aber davon aus, dass der Anstieg in den nächs-

ten beiden Haushaltsjahren noch sehr moderat 

sein wird und wir deshalb mit diesen Ansätzen 

klarkommen werden. 

Ein Nachtrag zum Katastrophenschutz - das habe 

ich vorhin nicht erwähnt -: Ich habe in Absprache 

mit dem Ministerpräsidenten eine Anmeldung 

über 10 Mio. Euro zur Komplementärfinanzierung 

des Sirenenprogramms des Bundes nachge-

reicht. Dort sind 88 Mio. Euro bereitgestellt wor-

den; allerdings nur für Beschaffung, nicht für Be-

trieb, Wartung und Unterhaltung. Davon entfallen 

nach dem Königsteiner Schlüssel 10 % - also 

rund 8,8 Mio. Euro - auf Niedersachsen.  

Vorsichtige Schätzungen - das ist noch nicht ab-

gesichert - ermitteln aber mit Blick auf Sirenen-

wiederaufbau und -ertüchtigung für Niedersach-

sen einen Bedarf in Höhe von knapp 100 Mio. Eu-

ro in den nächsten Jahren, sodass man sehr 

leicht feststellen kann, dass 8,8 Mio. Euro nicht 

ausreichen werden. Deswegen finanzieren wir für 

die nächsten beiden Jahre erst einmal komple-

mentär. Das ist der Anspruch. Es ist noch nicht 

entschieden, ob das gelingt. Aber angemeldet 

habe ich es jedenfalls, um deutlich zu machen, 

dass wir hier in die Planung gehen müssen.  

In meinem Haus wird gerade ein Prioritätenkatas-

ter für Sirenenanlagen erstellt, um zu schauen, 

wo sie zuerst und besonders dringend gebraucht 

werden, damit man nicht dort beginnt, wo die Ge-

fahrenlagen am unwahrscheinlichsten oder am 

geringsten sind. Das ist ein großer Brocken, der 

Jahre dauern wird, weil seit 30 Jahren niemand 

mehr Sirenen gekauft oder gebaut hat. Die In-

dustrie wird jetzt noch einmal die Produktions-

straßen anwerfen, und es wird dann in den 

nächsten Jahren eine erhebliche Nachfrage ge-

ben. Es muss technisch nachgerüstet werden an 

den Standorten, es muss geklärt werden, welcher 

Typ von Sirenen mit welcher digitalen und sonsti-

gen Band- und Anwendungsbreite installiert und 

aufgebaut werden soll. Das alles braucht Jahre. 

Deswegen müssen wir anfangen. Das tun wir, 

und deswegen habe ich diese 10 Mio. Euro zu-

sätzlich angemeldet.  

Im Brandschutzgesetz haben wir weitere Maß-

nahmen zur Beschaffung von Fahrzeugen abge-

bildet, und wir werden an dieser Stelle in den 

nächsten Jahren nicht nachlassen dürfen. Das ist 

auch meine feste Überzeugung. 

Zum Bereich Digitales: Herr Grascha, da bitte ich 

um Verständnis. Wie viele Stellen aktuell in die-

sem Bereich nicht besetzt sind, würde ich Ihnen 

gern nachliefern. Das habe ich beim besten Wil-

len nicht im Kopf. 
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Für die Ausgabereste gilt das Gleiche. Das weiß 

ich jetzt auch nicht aus dem Stand. Ich liefere es 

Ihnen aber gern nach.  

Herr Wenzel, zum Thema IT-Personal: Ja, das ist 

eine große Herausforderung. Ich habe es ja auch 

beschrieben. Wir haben im Bereich der Polizei 

bislang noch keine großen Probleme, Menschen 

zu finden. Im Gegenteil: Beim LKA konnten wir 

gerade vor zwei oder drei Jahren junge Absolven-

ten aus dem Bereich Künstliche Intelligenz an-

werben, die uns bei vielen neuen Softwarelösun-

gen helfen, die uns wiederum in anderen Berei-

chen entlasten. Das ist für viele junge Leute at-

traktiv, auch wenn sie woanders mehr Geld ver-

dienen können. Ich vergleiche das einmal etwas 

salopp mit einem Bundes- oder Zweitligisten im 

Fußball, der im unteren Tabellendrittel steht und 

sich sozusagen als Ausbildungsverein versteht. 

Er holt junge Leute, trainiert sie und weiß, dass 

sie dann weiterziehen werden. So ist das mit die-

sen jungen Leuten auch. Es macht sich gut, wenn 

in ihrem Lebenslauf steht, dass sie fünf Jahre für 

das LKA gearbeitet haben. Dann ziehen sie wei-

ter und verdienen woanders mehr Geld.  

Ob uns das in den nächsten Jahren noch gelingt, 

wird sich zeigen. Der Finanzminister weiß um die 

Notwendigkeit, und wir wissen insgesamt, dass 

wir mit den Gehaltsstrukturen des öffentlichen 

Dienstes hier auf Dauer nicht wirklich konkurrenz-

fähig seien werden. Das betrifft nicht nur den Be-

reich IT in der Polizei, sondern vor allem auch 

den Bereich IT in der Landesverwaltung. Der Be-

darf wird steigen, und er steigt nicht nur bei uns. 

Deswegen wird man sich mit diesen Fragen in 

den nächsten Wochen und Monaten intensiv be-

schäftigen. Wir tun das auch schon, wir sind da 

miteinander im Gespräch. Es ist aber nicht meine 

originäre Zuständigkeit, sondern die des für Be-

soldung und Vergütung zuständigen Finanzminis-

ters. 

Zu Pegasus: Ich habe vor ein paar Wochen, als 

diese Diskussion aufkam, in den beiden Abteilun-

gen meines Hauses, die davon betroffen sein 

könnten - Abteilung 2 und Abteilung 5 -, nachge-

fragt und die klare Antwort bekommen, dass das 

nicht der Fall war. Ich kenne auch sonst keine 

Fälle in Niedersachsen; aber das heißt nichts, 

denn im Zweifel wissen die Betroffenen es ja 

noch nicht. 

Brandschutz aus der Luft ist nicht erst seit diesem 

oder vergangenem Sommer ein großes Thema. 

Ich habe jahrelang mit dem früheren EU-

Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz 

Christos Stylianides aus Zypern darüber verhan-

delt, ob wir das Programm rescEU weiter aus-

bauen, zusammen mit anderen Bundesländern. 

Da geht es insbesondere um europaweiten 

Brand- und Katastrophenschutz mit entsprechen-

den Einheiten. Darüber gibt es viel Diskussionen, 

teilweise auch Streit. Es geht um die Frage, ob 

man europafinanzierte Brandschutzflugzeuge in 

Deutschland an mehreren Standorten zentral sta-

tioniert. Dann stellt sich aber wieder die Frage, 

was mit der Wartung und Einsatzfähigkeit in an-

deren Bereichen ist. Das ist alles gerade im 

Fluss, aber da wird etwas passieren.  

Wir werden als Land vorläufig sicherlich keine 

Löschflugzeuge anschaffen, weil das nicht finan-

zierbar ist und auch nicht notwendig erscheint. Im 

Zweifel können wir auch noch auf die Bundes-

wehr zurückgreifen, die da besser ausgestattet 

ist, auch mit größeren Bambi Buckets. Mit den 

beiden Hubschraubern, die wir bekommen, und 

den Hubschraubern der Bundeswehr können wir 

einiges abbilden.  

Entscheidend für den Brandschutz ist die Präven-

tion in dem Gebiet. Wir sind sehr gut aufgestellt 

und sehr zufrieden mit unserer Frühwarneinrich-

tung, den Überwachungsflugzeugen, vor allen 

Dingen aber unseren Masten in den bedrohten 

Gebieten, die uns durch Videoüberwachung sehr 

früh signalisieren, wo ein Brandherd sein könnte. 

Wir haben durch diese Kameras allein in diesem 

und im vergangenen Jahr sehr viele Brände - ich 

habe die genauen Zahlen jetzt leider nicht parat - 

in einem frühen Stadium entdeckt, sodass sie so-

fort gelöscht werden und gar nicht erst zu großen 

Feuern werden konnten. Das ist der große 

Schwerpunkt, den wir dort haben. Im Harz geht 

das natürlich mit den Überwachungsflugzeugen in 

besonders heißen Perioden auch besonders gut. 

Zum Thema Mitarbeiterfreistellungen in Katastro-

phengebieten: Ich höre das auch immer wieder, 

und es wundert mich, weil die Regelungen eigent-

lich klar sind. Bei ausgerufener Katastrophenlage 

sind auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 

in Hilfs- und Rettungsorganisationen unterwegs 

sind, freizustellen. Trotzdem gibt es immer wieder 

Probleme mit dem einen oder anderen Arbeitge-

ber. Ein flächendeckendes Problem ist es nach 

meiner Wahrnehmung und den Gesprächen, die 

ich in diesem Sommer geführt habe, aber nicht. 

Wir sind da sehr eng dran; denn das wird natür-

lich in den nächsten Jahren auch deshalb eine 

größere Rolle spielen, weil die Zahl der Lagen 
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dieser und ähnlicher Art zunehmen wird. Von da-

her ist das natürlich etwas, das wir auf dem 

Schirm haben. 

Zum letzten Punkt, zu den Baumaßnahmen: Ich 

würde Sie bitten, die Frage an den Finanzminister 

zu richten. Denn wir haben - wie soll ich sagen? - 

ja nur einen kleinen Titel für Sanierungsmaßnah-

men unserer Polizeidienststellen und sonstiger 

Gebäude. Die großen Baumaßnahmen ressortie-

ren nun einmal im Finanzministerium. Wir haben 

großen Bedarf, der immer drängender wird, im 

Polizeikommissariat Peine. Dort muss dringend 

etwas passieren. Das weiß der Finanzminister, 

wir sind da in Gesprächen. Aber es gibt auch vie-

le andere Dienststellen, die in einem ähnlichen 

Zustand sind. 

Abg. Christian Grascha (FDP): Ich habe eine 

Nachfrage zum Sirenenprogramm: Was genau 

heißt Nachmeldung? Wir befinden uns ja jetzt in 

dem Haushaltsverfahren hier im Landtag. Der Mi-

nisterpräsident kann das auch erst einmal nur zur 

Kenntnis nehmen. Ist das ein Thema für die politi-

sche Liste, das Sie über die Fraktionen bringen 

wollen? 

Minister Pistorius (MI): Das muss ich selbst noch 

klären. Ich habe erst einmal beim Finanzminister 

den Bedarf für 10 Mio. Euro angemeldet, weil mir 

oder uns allen klar ist, dass wir nicht nur auf Ber-

lin gucken und auf die 8,8 Millionen warten kön-

nen. Wir müssen dann sehen, wie wir das prak-

tisch machen. Das kann man über die technische 

Liste abbilden, möglicherweise im Kontext der 

Förderung aus Berlin, oder über die politische Lis-

te. Das müssen wir dann noch besprechen. Erst 

einmal muss der Finanzminister sich jetzt dazu 

äußern.  

Abg. Christian Grascha (FDP): Und die Fraktio-

nen? 

Minister Pistorius (MI): Ich bin der Letzte, der die 

Rolle des Parlaments als Haushaltsgesetzgeber 

infrage stellen würde - seien Sie sich da ganz si-

cher, Herr Grascha. Aber meine Aufgabe ist ja 

auch, darauf hinzuweisen, welche Bedarfe neu 

entstehen. Wenn der Bund jetzt ein Programm 

auflegt, dann ist es, glaube ich, richtig - auch vor 

dem Hintergrund des Desasters, das wir teilweise 

gerade im Zusammenhang mit dem Warnen im 

Ahrtal und in Nordrhein-Westfalen erlebt haben -, 

wenn wir nicht bis zum Haushaltsjahr 2024 war-

ten, um den Wiederaufbau von Sirenen zu unter-

stützen. Deswegen habe ich es jetzt angemeldet. 

Wie wir es dann technisch lösen, entscheiden die 

klugen Parlamentarier. 

 

Einzelberatung 

Der Ausschuss las den Einzelplan 03. Er setzte 

eine Position auf die Vormerkliste (Anlage 1). Ei-

ne besondere Aussprache ergab sich zu folgen-

den Punkten: 

Kapitel 0302 - Allgemeine Bewilligungen 

Titel 684 13 - Finanzhilfe an die Niedersächsi-

sche Landesstelle für Suchtfra-

gen nach dem NWohlfFöG 

MDgt Markmann (LRH) bezog sich auf die Aus-

führungen von Minister Pistorius zur Erhöhung 

der jährlichen Finanzhilfe für die Glücksspiel-

suchtbekämpfung an die Niedersächsische Lan-

desstelle für Suchtfragen um 200 000 Euro. Er 

wies darauf hin, dass auch im Einzelplan 05 - Mi-

nisterium für Soziales, Gesundheit und Gleichstel-

lung - umfangreiche Mittel im Bereich Suchtbe-

kämpfung in Ansatz gebracht worden seien. So 

seien in Titel 685 88 - Zuschüsse für Maßnahmen 

zur Suchtbekämpfung - des Kapitels 0540 ent-

sprechende Zuwendungen vorgesehen. 

Aus Sicht des Landesrechnungshofes sei es 

„nicht glücklich“, Finanzhilfe und Zuwendungen 

für eine Institution in verschiedenen Einzelplänen 

zu verorten, da ein solches Nebeneinander von 

Fördermöglichkeiten zu Verwirrungen führen kön-

ne. Der Landesrechnungshof habe hierzu auch 

schon eine Prüfungsmitteilung erstellt. Seiner An-

sicht nach wäre es sinnvoll und geboten, die in 

Rede stehenden Mittel vollständig in einem Ein-

zelplan - und zwar im Einzelplan 05 - abzubilden. 

Dort sei im Übrigen auch die Finanzhilfe an die 

Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege ab-

gebildet (Kapitel 0536, Titel 684 51), die - ebenso 

wie die Regelungen zur Glückspielabgabe - in § 2 

des Niedersächsischen Gesetzes zur Förderung 

der Freien Wohlfahrtspflege festgelegt sei. 

Über die Problematik sei bereits im Unteraus-

schuss „Prüfung der Haushaltrechnungen“ - 

Stichwort „Gefahr von Doppelförderungen - disku-

tiert worden, und das Sozialministerium habe zwi-

schenzeitlich Vorkehrungen getroffen, damit Ab-

gleiche zwischen aus Finanzhilfe finanzierten An-

gelegenheiten und aus Zuwendungen finanzier-

ten Angelegenheiten beim Landesamt für Sozia-
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les, Jugend und Familie besser nachvollzogen 

werden könnten. 

MR Nolte (MI) sagte, für die Landesstelle für 

Suchtfragen, die sich ja nicht allein mit dem The-

ma Glücksspiel befasse, gebe es in der Tat an 

zwei Stellen Fördermöglichkeiten - über die ge-

setzlich geregelte Finanzhilfe sowie über die Zu-

wendungen. Sicherlich könne man an dieser Stel-

le darüber diskutieren, ob die Ausgaben, die sich 

im Zusammenhang mit dem Niedersächsischen 

Glücksspielgesetz und dem Glückspielstaatsver-

trag ergäben - dazu gehöre auch die Bekämpfung 

der Glücksspielsucht -, zusammen im Einzel-

plan 03 verortet werden sollten, oder ob generell 

alles, was sozusagen mit Suchtbekämpfung zu 

tun habe, im Einzelplan 05 abgebildet werden 

sollte.  

Das MI werde diese Frage gemeinsam mit dem 

MS prüfen und zu gegebener Zeit Stellung dazu 

nehmen. 

 

Kapitel 0320 - Landespolizei 

Titel 532 11 - Zeugenentschädigungen 

MDgt Markmann (LRH) merkte an, der Landes-

rechnungshof habe festgestellt, dass in diesem 

Bereich seit 2015 stetig überplanmäßige Ausga-

ben zu leisten gewesen seien. Hohe Kosten ent-

stünden hier insbesondere im Zusammenhang 

mit der Entschädigung von Telekommunikations-

unternehmen bzw. bei Datenabfragen. 

Der Ansatz für die Jahre 2022 und 2023 sei nun 

im Vergleich zum Vorjahr herabgesetzt worden. 

Nach Auffassung des Landesrechnungshofes sei 

allerdings davon auszugehen, dass es an dieser 

Stelle auch weiterhin zu hohen Kosten und damit 

zu überplanmäßigen Ausgaben kommen werde. 

Er sei vor diesem Hintergrund der Meinung, dass 

der Titel entsprechend angepasst werden müsse. 

MR Nolte (MI) erklärte, dass der Ansatz - gegen-

über der vorherigen Planung - bereits um 

500 000 Euro erhöht worden sei, dass er mit Blick 

auf die Ist-Entwicklung in 2020 aber wohl tatsäch-

lich niedrig ausfalle und man eine mögliche An-

passung im Rahmen der Aufstellung der techni-

schen Liste prüfen werde. 

 

 

Vorlage 399 

Unterrichtung des AfIuS und des AfHuF über 

Eckdaten und ausgewählte Ausgabepositionen 

des Einzelplanes 03; Haushaltsplanentwurf 

2022/2023 

Schreiben des MI vom 08.09.2021  

Az.: Referat Z 3.2 

Der Ausschuss nahm die Vorlage zur Kenntnis. 

 

Vorlage 407 

Parlamentarische Beratung des Haushaltsplan-

entwurfs 2022/2023, Einzelplan 03; Unterrichtung 

des Ausschusses für Haushalt und Finanzen über 

Kosten der IT 

Schreiben des MI vom 20.09.2021  

Az.: IT3.14-04021/2022-2023 

Der Ausschuss nahm die Vorlage zur Kenntnis. 

 

*** 
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Tagesordnungspunkt 2: 

Entwurf eines Gesetzes über eine Umwand-

lung des Calenberg-Göttingen-Grubenhagen-

Hildesheim‘schen ritterschaftlichen Kreditver-

eins und des Ritterschaftlichen Kreditinstituts 

Stade 

Gesetzentwurf der Landesregierung - 

Drs. 18/9918 

direkt überwiesen am 14.09.2021 

federführend: AfHuF 

mitberatend: AfRuV 

 

Beginn der Beratung 

RD König (MF) trug zur Einbringung des Gesetz-

entwurfs Folgendes vor:  

Bei dem Gesetzentwurf der Landesregierung über 

eine Umwandlung des Calenberg-Göttingen-

Grubenhagen-Hildesheim’schen ritterschaftlichen 

Kreditvereins und des Ritterschaftlichen Kreditin-

stituts Stade handelt es sich um einen techni-

schen Gesetzentwurf, mit dem dem Calenberger 

Kreditverein (CKV) und dem Ritterschaftlichen 

Kreditinstitut Stade (RKI) und ihren Trägern eine 

rechtssichere Möglichkeit einer formwechselnden 

Umwandlung in die Rechtsform einer Aktienge-

sellschaft nach bürgerlichem Recht auf Grundlage 

der Vorschriften des Umwandlungsgesetzes er-

öffnet werden soll. 

Bei den beiden rechtsfähigen Anstalten des öf-

fentlichen Rechts handelt es sich um vorkonstitu-

tionell gegründete Kreditinstitute in ritterschaftli-

cher Trägerschaft, für die es derzeit noch keine 

landesrechtlichen Anstaltsgesetze gibt. Die Trä-

ger der beiden Kreditinstitute regeln die anstalts-

rechtlichen Belange der Institute ausschließlich in 

den jeweiligen Anstaltssatzungen. Die Anstalts-

satzungen stehen ihrerseits unter dem Genehmi-

gungsvorbehalt des Finanzministeriums als 

Rechtsaufsichtsbehörde und sind im Niedersäch-

sischen Ministerialblatt bekannt zu machen. 

Aktuell gibt es aufseiten der beiden ritterschaftli-

chen Kreditinstitute und ihrer Träger Überlegun-

gen einen Rechtsformwechsel betreffend. Auslö-

ser dieser Überlegungen sind die zum 30. Sep-

tember 2021 anstehenden Veränderungen betref-

fend der für die beiden Kreditinstitute maßgebli-

chen gesetzlichen Entschädigungseinrichtung. 

CKV und RKI sind Mitglied in der Entschädi-

gungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentli-

cher Banken Deutschlands GmbH (EdÖ). Mit Ab-

lauf dieses Monats steht der Widerruf der Belei-

hung des EdÖ als gesetzliche Entschädigungs-

einrichtung durch Rechtsverordnung des BMF an. 

Die ihr bis dato angehörenden Kreditinstitute 

werden mit Wirkung zum 1. Oktober 2021 durch 

diese Rechtsverordnung automatisch der Ent-

schädigungseinrichtung der deutschen Banken 

GmbH zugeordnet.  

CKV und RKI prüfen mit ihren Anstaltsträgern für 

sich alternative und gegebenenfalls vorteilhaftere 

Wege. Als mögliche Option wird dabei auch ein 

Wechsel in die Sicherungseinrichtung des Bun-

desverbandes der Deutschen Volksbanken und 

Raiffeisenbanken in Betracht gezogen. Ein sol-

cher würde aber einen Wechsel in eine privat-

rechtliche Rechtsform voraussetzen.  

Unabhängig davon würde auch bei einer Neuaus-

richtung der Institute unter Beteiligung privatrecht-

licher Akteure ein Rechtformwechsel notwendig 

werden. Solche Überlegungen, die weit fortge-

schritten sind, gibt es aktuell beim RKI und seinen 

Trägern.  

Das Umwandlungsgesetz eröffnet bereits heute 

für Anstalten des öffentlichen Rechts in § 301 

Abs. 2 eine Möglichkeit des Formwechsels auf 

Grundlage der Vorschriften des Umwandlungsge-

setzes, wenn die betroffene Anstalt rechtsfähig ist 

und das für sie maßgebende Bundes- oder Lan-

desrecht einen Formwechsel vorsieht oder zu-

lässt. 

Vor dem Hintergrund der fehlenden landesrechtli-

chen Anstaltsgesetze kommt für die ritterschaftli-

chen Kreditinstitute als landesrechtliche Grundla-

ge insoweit das von den Ritterschaften als Kör-

perschaften des öffentlichen Rechts im Rahmen 

der ihnen zustehenden Organisationshoheit er-

lassene, von der Rechtsaufsicht genehmigte und 

im Niedersächsischen Ministerialblatt bekannt 

gemachte Satzungsrecht in Betracht.  

Eine Anstaltssatzung als solche soll aber nach 

jüngster, noch nicht rechtskräftiger Rechtspre-

chung der Zivilgerichtsbarkeit als maßgebendes 

Landesrecht im Sinne der Umwandlungsvorschrif-

ten nicht genügen. Der vorliegende Gesetzent-

wurf soll deshalb dieser Rechtsprechung sozusa-

gen den Boden entziehen und als maßgebendes 

Landesrecht im Sinne des Umwandlungsrechts 

den beiden Kreditinstituten eine rechtsichere 

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_10000/09501-10000/18-09918.pdf
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Grundlage für einen Formwechsel bieten, um fle-

xibel und wettbewerbsfähig agieren zu können.  

Vor diesem Hintergrund stellt § 1 des Gesetzent-

wurfs ausdrücklich klar, dass ein Formwechsel in 

die Rechtsform einer Aktiengesellschaft auf 

Grundlage der Vorschriften des Umwandlungsge-

setzes vorgenommen werden darf. 

Der Formwechsel selbst erfolgt dann nach den 

Vorschriften des Umwandlungsgesetzes. Diese 

sehen Regelungen für die Entscheidung über ei-

nen Formwechsel durch die jeweiligen Anteilseig-

ner sowie weitergehende Verfahrensvorschriften 

vor. In diesem Zusammenhang sieht § 2 des Ge-

setzentwurfs deshalb ergänzende Vorschriften für 

einen Formwechsel vor - vor dem Hintergrund, 

dass es sich bei den Kreditinstituten um Anstalten 

des öffentlichen Rechts handelt, und vor dem Hin-

tergrund der für ritterschaftliche Kreditinstitute ge-

gebenen Besonderheiten. Beispielsweise wird die 

Entscheidung über den Formwechsel dem Ge-

nehmigungsvorbehalt der Rechtaufsichtsbehörde 

unterstellt. 

Die beiden Institute und ihre Träger wurden bei 

der Erstellung des Gesetzentwurfs beteiligt und 

hatten Gelegenheit zur Stellungnahme.  

Aus dem Gesetzentwurf werden sich weder für 

das Land noch für die Kreditinstitute oder ihre 

Träger Kosten oder haushaltsmäßige Auswirkun-

gen ergeben. 

Abg. Alptekin Kirci (SPD) merkte an, vor dem 

Hintergrund der durchaus beeindruckenden Histo-

rie und Tradition der in Rede stehenden Kredit-

einrichtungen stelle sich zum einen grundsätzlich 

die Frage, inwiefern der geplante gesetzliche 

Eingriff mit Blick auf eine Umwandlung der 

Rechtsform tatsächlich möglich bzw. notwendig 

sei. 

Zum anderen fragte Abg. Kirci, welche Folgen 

sich aus Sicht des GBD für die Einflussmöglich-

keiten des Landes Niedersachsen bei einer mög-

lichen Privatisierung der beiden Kreditinstitute 

ergäben. 

MR Dr. Miller (GBD) erklärte, die Frage nach den 

zukünftigen Einflussmöglichkeiten des Landes zu 

prüfen.  

Grundsätzlich gehe er, Dr. Miller, davon aus, dass 

das Land nach einem Rechtsformwechsel der 

Kreditinstitute die Rechtsaufsicht nicht mehr aus-

üben werde - jedenfalls nicht im bisherigen Um-

fang. Die Einrichtungen unterlägen dann - wie 

schon bisher - der regulären Bankenaufsicht. Nä-

here Auskünfte zu praktischen Aspekten könne 

sicherlich das MF im Laufe der weiteren Beratun-

gen erteilen. 

Im Übrigen habe der GBD keine grundsätzlichen 

rechtlichen Bedenken mit Blick auf den Gesetz-

entwurf. Die Kreditinstitute gesetzlich dazu zu er-

mächtigen, ihre Organisationform zu wechseln, 

sei aus Sicht des GBD grundsätzlich möglich.  

Die rechtliche Prüfung des Gesetzentwurfs werde 

zum einen insbesondere die zahlreichen Verwei-

sungen ins Umwandlungsrecht und zum anderen 

Bezüge zum sonstigen Landesrecht fokussieren. 

Denn Einrichtungen wie die in Rede stehenden 

Kreditinstitute spielten beispielsweise im Verwal-

tungsvollstreckungsrecht eine Rolle.  

Abg. Heiner Schönecke (CDU) erkundigte sich, 

ob sich durch die Regelungen des Gesetzent-

wurfs etwas an der Trägerschaft der betreffenden 

Kreditinstitute ändere. 

RD König (MF) führte aus, der Gesetzentwurf 

sehe lediglich vor, den bisherigen Trägern die 

Möglichkeit eines Rechtsformwechsels einzuräu-

men. Sollten die jeweiligen Träger einen Wechsel 

von der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen 

Rechts zur Rechtsform der Aktiengesellschaft be-

schließen und die Rechtsaufsichtsbehörde diesen 

genehmigen, würden die bisherigen Träger zu Ak-

tionären der neuen Aktiengesellschaft. 

Dies sei nicht untypisch im Rahmen eines 

Rechtsformwechsels, da mit diesem lediglich eine 

Änderung des Rechtskleides von einer Anstalt 

des öffentlichen Rechts hin zu einer Aktiengesell-

schaft nach bürgerlichem Recht erfolge. Verände-

rungen auf der Ebene der Träger, Aktionäre oder 

Anteilseigner fänden dabei nicht statt. 

Abg. Stefan Wenzel (GRÜNE) fragte mit Bezug 

auf die Formulierung in § 2 Abs. 1 Satz 2  

„Anstelle eines Umwandlungsbeschlusses 

kann eine gemeinsame Erklärung der An-

staltsträger des Calenberg-Göttingen-Gruben-

hagen-Hildesheim’schen ritterschaftlichen 

Kreditvereins oder eine Erklärung des An-

staltsträgers des Ritterschaftlichen Kreditinsti-

tuts Stade über den Formwechsel (Umwand-

lungserklärung) abgegeben werden“, 

in welchem Rechtsverhältnis die jeweiligen Träger 

bislang zueinander stünden. 
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Des Weiteren bat Abg. Wenzel um Informationen 

darüber, welche natürlichen oder juristischen Per-

sonen hinter den in § 2 Abs. 2 genannten „jewei-

ligen Anstaltsträgern“ stünden, wer nach einer 

möglichen Umwandlung in eine Aktiengesell-

schaft Aktieninhaber sei und welche Anteile diese 

Aktieninhaber jeweils halten würden. 

Diese Informationen seien insbesondere unter 

dem Gesichtspunkt der Transparenz wichtig, so 

der Abgeordnete, um fundiert über den Gesetz-

entwurf beschließen zu können. In diesem Zu-

sammenhang sei auch zu berücksichtigen, dass 

es die Rittereigenschaft seit 1919 namensrecht-

lich nicht mehr gebe. 

RD König (MF) legte dar, Träger des Calenberg-

Göttingen-Grubenhagen-Hildesheim’schen ritter-

schaftlichen Kreditvereins seien zu gleichen Tei-

len die Calenberg-Göttingen-Grubenhagen’sche 

Ritterschaft und die Hildesheim’sche Ritterschaft. 

Alleiniger Träger des Ritterschaftlichen Kreditinsti-

tuts Stade sei die Ritterschaft des Herzogtums 

Bremen. 

Die beiden Träger des Calenberg-Göttingen-

Grubenhagen-Hildesheim’schen Kreditvereins 

nähmen die Trägerschaft als Körperschaften des 

öffentlichen Rechts wahr und übten ihre Träger-

rechte innerhalb der Organisationhoheit dieses 

Kreditvereins nicht im Rahmen einer Trägerver-

sammlung aus. Eine solche gebe es - anders als 

bei anderen Anstalten des öffentlichen Rechts - 

bei ritterschaftlichen Kreditinstituten nicht.  

Vielmehr bedürfe es in einer solchen Situation, in 

der mehrere Träger die Trägerschaft gemein-

schaftlich oder sozusagen nebeneinander inne-

hätten, anstelle des grundsätzlich im Umwand-

lungsrecht vorgesehenen Beschlusses einer Trä-

gerversammlung einer gemeinsamen Erklärung 

des Willens der Träger zu einem Rechtsform-

wechsel des jeweiligen Instituts. Dies regele der 

vorliegende Gesetzentwurf. 

Eine solche Erklärung sei mit Blick auf das Ritter-

schaftliche Kreditinstitut Stade nicht notwendig, 

da dieses nur einen Träger habe, der als juristi-

sche Person des öffentlichen Rechts eigenstän-

dig beschließen könne. 

Hinter den ritterschaftlichen Kreditinstituten stün-

den die Ritterschaften selbst als eigenständige 

Körperschaften des öffentlichen Rechts. Diese 

wiederum setzten sich personell aus natürlichen 

Personen zusammen, d. h. aus Rittern, die Funk-

tionen in der Ritterschaft nach althergebrachten 

Regeln einnähmen. Die Ritterschaft sei insoweit 

organisiert, als es einen Rittertag als höchstes 

Beschlussorgan gebe. Dessen Mitglieder seien 

ausschließlich natürliche Personen.  

MDgt Markmann (LRH) ergänzte, seiner Kennt-

nis nach seien trotz der namensrechtlichen Auf-

hebung der Rittereigenschaft die betreffenden 

Personen weiterhin Eigentümer von Rittergütern, 

woraus ihnen die Mitgliedschaft in der Ritterschaft 

erwachse. 

Abg. Stefan Wenzel (GRÜNE) bat die Landesre-

gierung darum, Informationen über die Zusam-

mensetzung der Gesellschaftsanteile sowie die 

Namen der in Rede stehenden natürlichen Per-

sonen, also der jeweiligen Anstaltsträger, nachzu-

liefern, damit der Ausschuss überblicken könne, 

wer künftig die Eigentümer dieser Banken seien. 

Wenn eine Umwandlung in eine Aktiengesell-

schaft erfolge, würde ohnehin öffentlich bekannt, 

wer die Anteilseigner seien. Es wäre nicht nach-

vollziehbar, warum dies geheim gehalten werden 

sollte.  

Abg. Ulf Thiele (CDU) wies darauf hin, dass der 

Gesetzentwurf lediglich die Möglichkeit eines 

Rechtsformwechsels für die betreffenden Kredit-

institute einräume. Er führe nicht zu Änderungen 

bei den Eigentumsverhältnissen und übertrage 

auch kein Eigentum. Die aufgeworfene Frage 

nach der Trägerschaft bzw. der Eigentümerschaft 

wäre mithin, was den Gesetzentwurf selbst anbe-

lange, im Grunde einfach damit zu beantworten, 

dass die genannten Körperschaften des öffentli-

chen Rechts als juristische Personen Träger der 

Kreditinstitute bzw. Eigentümer seien. Insofern 

gebe es auch keinen Anlass, anzunehmen, dass 

hier Intransparenz bestehe oder etwas geheim 

gehalten werden solle. 

Die CDU-Fraktion sei aber damit einverstanden, 

das Finanzministerium zu bitten, Informationen 

über die Eigentumsverhältnisse der jeweiligen 

Anstaltsträger nachzuliefern, soweit dies rechtlich 

zulässig sei. 

Abg. Alptekin Kirci (SPD) erklärte, auch er sei 

an den von Abg. Wenzel erbetenen Informationen 

interessiert. Zudem stelle sich, wie angesprochen, 

die Frage möglicher Rechtsfolgen des Gesetz-

entwurfs. 

RD König (MF) betonte, dass sich die Rechts-

verhältnisse durch einen Rechtsformwechsel in-
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sofern nicht änderten, als die jeweiligen Ritter-

schaften als Körperschaften des öffentlichen 

Rechts - also als juristische Person des öffentli-

chen Rechts mit entsprechenden Rechten und 

Pflichten -, die vor einem Wechsel der Rechts-

form Träger bzw. Mitträger des jeweiligen Kredit-

instituts seien, nach einem Rechtsformwechsel 

Aktionäre bzw. Mitaktionäre der Einrichtung sei-

en.  

Die Namen der an den jeweiligen Anstalten des 

öffentlichen Rechts beteiligten Personen werde 

er, soweit dies möglich und rechtlich zulässig sei, 

nachliefern. 

 

Verfahrensfragen 

Abg. Ulf Thiele (CDU) erklärte, im Kern gehe es 

bei dem Gesetzentwurf darum, es den Trägern 

der ritterschaftlichen Kreditinstitute rechtlich zu 

ermöglichen, durch einen Rechtsformwechsel ge-

gebenenfalls die Maßnahmen eines Bankenret-

tungsschirms in Anspruch zu nehmen. Daher 

könne der Gesetzentwurf aus Sicht der regie-

rungstragenden Fraktionen in einem schlanken 

Verfahren beraten werden. Eine Anhörung sei 

nicht notwendig, und die Mitberatung könne auf 

den Ausschuss für Rechts- und Verfassungsfra-

gen beschränkt bleiben.  

Der Ausschuss kam überein, diesem Verfah-

rensvorschlag zu folgen und die Beratung in einer 

seiner nächsten Sitzungen auf Grundlage einer 

Vorlage des GBD fortzusetzen. 

 

*** 
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Tagesordnungspunkt 3: 

Vorlagen 

 

Vorlage 410 

Haushaltsplan 2021; Einzelplan 20 - Hochbauten, 

Kapitel 2011, Titelgruppe 64 (lfd. Nr. 12 in den Er-

läuterungen) Finanzamt Stade, Neubau 

 

Schreiben des MF vom 22.09.2021 

Az.: 21 14 - 04032-1-7 

MDgt Markmann (LRH) führte anhand einer 

Tischvorlage (Anlage 2) Folgendes aus:  

Wie zuletzt in der 131. Sitzung am 14. Juli an-

hand einer Unterrichtung ausgeführt, prüft der 

Landesrechnungshof Haushaltsunterlagen-Bau 

intensiv - so auch in diesem Fall. 

In den Gesprächen mit dem MF gab es unter-

schiedliche Auffassungen beim Thema der Errich-

tung einer PV-Anlage auf dem Dach des geplan-

ten neuen Finanzamts Stade. In diesem Fall ist es 

ausnahmsweise so, dass aus Sicht des Landes-

rechnungshofs mehr Geld in die Hand genommen 

werden sollte, nämlich für die Errichtung einer 

größeren PV-Anlage. 

Generell hat die Bauverwaltung gemäß Erlassla-

ge zu prüfen, ob PV-Anlagen auf öffentlichen Ge-

bäuden errichtet werden können. Eine entspre-

chende Berechnung wurde auch hier durchge-

führt. 

Wir haben in den Diskussionen sozusagen bereits 

hoch gehandelt, indem nicht eine Leistung der 

Anlage von 34 kWp, sondern von 67,2 kWp vorge-

sehen werden sollte. Diese Thematik ist Gegen-

stand der Vorlage. Wir als Landesrechnungshof 

sind der Meinung, dass hier eine Anlage mit einer 

maximalen Leistung von 99 kWp vorzusehen. Ei-

ne Anlage mit höherer Leistung ist nicht geboten, 

da das Land ansonsten als Stromhändler gelten 

würde und an der Strombörse aktiv werden müss-

te. 

Das Problem ist, dass Landesrechnungshof und 

MF in der Frage der Amortisation der Anlage zu 

unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind. 

Nach Erlasslage muss eine Amortisation inner-

halb von 15 Jahren erreicht werden. Wir haben in 

den Gesprächen die Auffassung vertreten, dass 

es vor dem Hintergrund der Erreichung von Kli-

mazielen richtig wäre, die Amortisation auf 

20 Jahre zu berechnen. Das würde zu einer hö-

heren Investition führen. 

Damit komme ich zu der Tischvorlage. 

Wir haben den Sachverhalt zwischenzeitlich ge-

nauer geprüft. Wir haben den täglichen Stromver-

brauch des Bestandsgebäudes des Finanzamts 

Stade übers Jahr betrachtet und in ein Schaubild 

übertragen. 

 

Die blaue Kurve zeigt Verbrauchseinbrüche vor-

mittags und nachmittags an. Der untere, graue 

Bereich zeigt die tatsächliche Erzeugung von So-

larstrom einer 65-kWp-Anlage an, der rötliche Teil 

darüber die zusätzliche Erzeugung durch eine 

99-kWp-Anlage. 

Angesichts dieses ganztägigen Bedarfs ist unse-

rer Ansicht nach eine 99-kWp-Anlage notwendig. 

An Wochenende ist selbstverständlich nur eine 

Grundlast zu bedienen; der erzeugte Strom müss-

te dann in gewissem Umfang ins Stromnetz ein-

gespeist werden. 

Wie die Berechnungsreihen in beige und blau 

zeigen, rechnen sich beide Anlagen nach neun 

Jahren. Jedoch rechnet sich die leistungsfähigere 

Anlage ab dem zehnten Jahr mehr als die weni-

ger leistungsfähige. 

Insofern ist hier aus unserer Sicht zwar eine grö-

ßere Investition angezeigt, die sich aber im zeitli-

chen Ablauf letztlich sehr früh amortisiert, nämlich 

nach zehn Jahren. Wenn man davon ausgeht, 

dass die Anlage 20 Jahre in Betrieb ist, wird be-

reits einiges an Gewinn erzielt. 

Abg. Ulf Thiele (CDU): Herzlichen Dank an das 

MF und das Staatliche Baumanagement für die 

Vorlage. Ich nehme zunächst einmal zur Kennt-

nis, dass die Bauvorlage abgesehen von der Fra-

ge der PV-Anlage aus Sicht des Landesrech-

nungshofs zustimmungsfähig ist. Dieser Ansicht 

ist auch die CDU-Fraktion, weshalb wir dieser 

Vorlage zustimmen werden. 



Seite 28 Ausschuss für Haushalt und Finanzen - 134. Sitzung am 29. September 2021 (öffentlich) 18. WP 

Herzlichen Dank auch an den Landesrechnungs-

hof für die interessante Auswertung und Darstel-

lung in der Tischvorlage. 

Neben der Frage, welche Art von PV-Anlage sich 

mehr oder weniger rechnet, fällt mir auf, dass die 

Arbeitszeitregelung beim Finanzamt Stade erklä-

rungsbedürftig zu sein scheint, da der tägliche 

Verbrauch nach dieser Darstellung jeweils bereits 

um 5.30 Uhr ansteigt und bereits um 14.30 Uhr 

wieder abnimmt. 

Eine Anmerkung zum Bereich der Photovoltaik-

nutzung durch das Land: Herr Markmann hat zu 

Recht darauf hingewiesen, dass ab einer be-

stimmten Anlagenleistung eine Grenze überschrit-

ten wird, jenseits der das Land als Stromhändler 

gelten würde. Ich vermute, diese Grenze ist nicht 

anlagen- oder gebäudebezogen, sondern ein-

speiserbezogen. Das bedeutet, dass das Land 

ohnehin quasi zum Stromhändler wird, wenn es 

sich dazu entscheidet, PV-Anlagen auf den Dä-

chern seiner Gebäude zu installieren - was zum 

Teil ja bereits der Fall ist. 

Was den wesentlichen Diskussionspunkt angeht, 

stimme ich dem Landesrechnungshof darin zu, 

dass das Land Niedersachsen die Potenziale bei 

der Nutzung von Photovoltaik auf den Dächern 

seiner Gebäude so gut wie irgend möglich aus-

schöpfen sollte. 

Die offene Frage dabei ist aus unserer Sicht, ob 

das Land das selbst oder durch Dritte tun lassen 

sollte. Meines Erachtens muss berechnet werden, 

ob eine entsprechende Stromerzeugung durch 

das Land oder durch Dritte wirtschaftlicher wäre - 

und das nicht nur in einer direkten Rechnung, so 

wie Sie sie hier darstellen, sondern auch mit Blick 

etwa auf den Personalaufwand, der zu betreiben 

wäre, falls das Land im großen Stil Erzeuger von 

Solarstrom würde. Dann wären u. a. auch Ab-

rechnungen zu erstellen. Es müsste also zu-

nächst eine umfassende Wirtschaftlichkeitsrech-

nung für ein Gesamtkonzept bezüglich Photovol-

taik auf Dächern von Landesgebäuden geben, 

bevor man eine solche Entscheidung trifft. 

Wir haben Interesse daran, dieses Thema zu dis-

kutieren - und das auch nicht irgendwann, son-

dern zeitnah. Wir haben aber auch ein Interesse 

daran, dass der Neubau des Finanzamtes Stade 

voranschreitet. Unabhängig von den genannten 

Fragen werden wir der Bauvorlage daher zustim-

men, möchten das Thema Photovoltaik auf Dä-

chern von Landesgebäuden aber zeitnah wieder 

aufrufen. 

Insofern danken wir dem Landesrechnungshof für 

den Anstoß zu dieser Diskussion. Ob weitere PV-

Anlagen auf Dächern - in Stade und andernorts - 

durch das Land selbst oder durch Dritte installiert 

werden sollen, möchten wir gern zu einem späte-

ren Zeitpunkt klären. 

Abg. Frank Henning (SPD): Wir als SPD-

Fraktion werden der Vorlage ebenfalls zustim-

men, weil wir froh sind, dass dieser Neubau des 

Finanzamts Stade mit 26 Mio. Euro angemessen 

finanziert ist und gute Arbeitsbedingungen 

schafft. Insofern möchten wir das Verfahren nicht 

aufhalten. Denn aus der Vorlage ergibt sich, dass 

es zu einer zeitlichen Verzögerung der Fertigstel-

lung des Neubaus führen würde, die Grundsatz-

fragen zur PV-Nutzung abschließend zu erörtern. 

Das sollte nicht passieren. 

Trotzdem hat der Landesrechnungshof, wie wir 

finden, eine sehr interessante Frage aufgeworfen. 

Dass er sich um den Klimaschutz und zu der Fra-

ge Gedanken macht, welche Variante von PV-

Anlagen die bessere ist, finde ich durchaus lo-

benswert. Allerdings sind aus haushalterischer 

Perspektive weitere, grundsätzliche Fragen zu 

diskutieren.  

Eine davon hat Herr Thiele bereits angesprochen: 

Will das Land PV-Anlagen auf den Dächern sei-

ner Landesgebäude selbst quasi als Stromhänd-

ler betreiben oder Strom auf dem Weg der Ver-

pachtung von Dachflächen durch Dritte erzeugen 

lassen? - Laut Vorlage strebt das MF offensicht-

lich eine Verpachtung von Dachflächen an. 

Hierzu sei auf § 2 des Umsatzsteuergesetzes 

verwiesen, der die Unternehmereigenschaften re-

gelt. Demnach würde das Land sowohl durch den 

Verkauf von selbst erzeugten Strom - Variante 1 - 

als auch durch die Verpachtung von Dachflächen 

- Variante 2 - zum Unternehmer. Diese Aspekte 

sind insofern völlig unabhängig voneinander zu 

sehen.  

Mich interessant aus haushalterischer Perspekti-

ve schlicht und einfach, mit welcher Variante das 

Land die höheren Renditen erzielt.  

Variante 1 wäre, dass das Land selbst zum 

Stromhändler wird, indem es PV-Anlagen auf Dä-

chern installiert, Strom einerseits selbst ver-

braucht und andererseits überschüssigen Strom 

ins Netz einspeist. Eine entsprechende Ertrags-
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berechnung hat der Landesrechnungshof im We-

sentlichen vorgelegt. 

Was noch fehlt, ist eine Berechnung mit Blick auf 

die Frage - Variante 2 -, was es bedeuten würde, 

wenn das Land Dachflächen verpachtet. Dadurch 

würde es ebenfalls Erlöse, nämlich durch Pacht-

einnahmen, erzielen. Auch die Pachterlöse dürf-

ten nicht unbeträchtlich sein, wenn man entspre-

chende Anlagen beispielsweise auf allen Dächern 

von Finanzämtern mit Südausrichtung installieren 

würde.  

Kurzum: Welche der beiden Varianten wäre die 

ertragreichere für das Land - die Eigenstromer-

zeugung und -veräußerung oder die Verpachtung 

von Dachflächen an Dritte zur Installation und 

dem Betrieb von PV-Anlagen? - Diese Frage soll-

ten wir in nächster Zeit klären. 

Abg. Christian Grascha (FDP): Es ist zweifels-

ohne sinnvoll, sich zeitnah über diese grundsätz-

liche Frage zu informieren, über sie zu diskutieren 

und eine Entscheidung zu treffen; denn die öffent-

liche Hand ist selbstverständlich in der Verantwor-

tung, hier mit gutem Beispiel voranzugehen. Auch 

angesichts der Tatsache, dass wir an verschiede-

nen Stellen über den notwendigen Zubau von er-

neuerbaren Energien - sei es Windenergie oder 

Photovoltaik - debattieren, steht für mich außer 

Frage, dass das Land hier eine Vorbildfunktion 

hat und seine diesbezüglichen Kapazitäten aus-

schöpfen sollte. Insofern habe ich nichts dage-

gen, darüber zu sprechen, welches der beste 

Weg ist, um hier zu optimalen Ergebnissen zu ge-

langen. 

Hier geht es jetzt aber, unabhängig von einer 

Grundsatzentscheidung, die zu einem späteren 

Zeitpunkt getroffen werden kann, um die konkrete 

Entscheidung zu einer Vorlage. Ich schlage vor, 

darüber abzustimmen, dass die Landesregierung 

dem guten Hinweis des Landesrechnungshofs 

folgen und hier mehr Geld in der Umsetzung aus-

geben sollte. Das würde auch nicht zu einer Ver-

zögerung des Vorhabens führen. 

Abg. Frank Henning (SPD): Herr Grascha, mei-

ner Ansicht nach können wir nicht ad hoc dem 

Vorschlag des Landesrechnungshofs folgen. 

Möglicherweise ist langfristig die Variante, die das 

MF in Aussicht stellt, Dachflächen an Dritte zu 

verpachten, viel ertragreicher gegenüber einer 

Solarstromerzeugung durch das Land - sei es 

durch eine 65-kWp- oder eine 99-kWp-Anlage. Da 

dies unklar ist, können wir heute keine Entschei-

dung für oder gegen eine dieser Alternativen tref-

fen. Meines Erachtens sollten wir der Vorlage zu-

stimmen, damit der Bau vorangeht und das Fi-

nanzamt Stade sein neues Dienstgebäude be-

kommt. 

Die aufgeworfene Frage muss in Ruhe durch-

dacht werden. Tendenziell könnte die vom MF 

vorgeschlagene Lösung einer Verpachtung an 

Dritte unter Renditegesichtspunkten, die für mich 

entscheidend sind, wahrscheinlich einen höheren 

Ertrag bringen als eine leistungsstärkere PV-

Anlage.  

Abg. Stefan Wenzel (GRÜNE): Auch von meiner 

Seite herzlichen Dank an den Landesrechnungs-

hof für die vorgelegte Analyse. Sie gibt meines 

Erachtens gute Hinweise darauf, was in diesem 

Bereich künftig möglich ist. Auch die Anmerkun-

gen der anderen Fraktionen, sich mit dem Thema 

vertieft beschäftigen zu wollen, begrüße ich. 

Jedoch rechne ich auch damit, dass es hier noch 

rechtliche Änderungen geben wird. Denn bislang 

ist der Verwaltungsaufwand auf diesem Gebiet 

enorm. Es ist zu hoffen, dass dieser zukünftig ge-

ringer wird. In den Niederlanden ist es meines 

Wissens so, dass Stromzähler schlicht rückwärts-

laufen, wenn Strom ins Netz eingespeist wird. 

Damit erledigt sich das Problem von selbst. 

Eine Anregung in Richtung des MF wäre, auch 

eine Lösung mit Wärmepumpe und Erd- bzw. 

Umweltwärme zu prüfen. 

MR’in Barbey (MF): Ich möchte kurz die Position 

des MF darstellen. 

Entsprechend unserer Vorlage ist vorgesehen, 

dass das Gebäude eine Photovoltaikanlage mit 

einer Leistung von 63 kWp erhält. Die Leistung 

der PV-Anlage wurde so ausgelegt, dass der 

Stromertrag der PV-Anlage zur größtmöglichen 

Deckung des Eigenbedarfs an Strom eingesetzt 

werden kann. Für die Auslegung wurde die Zeit 

des höchsten Solarstromertrages - Mitte Juli - zu-

grunde gelegt, der zugleich den Strombedarf des 

Finanzamts vollends deckt. Der solar erzeugte 

Strom kann, über das ganze Jahr gesehen, zu 

70 % selbst verbraucht werden. Die übrigen 30 % 

werden ins öffentliche Stromnetz eingespeist.  

Aus Sicht des MF handelt es sich bei der PV-

Anlage sowohl hinsichtlich des Haushaltsmitte-

leinsatzes als auch bezüglich der Förderung der 

erneuerbaren Energien um eine nachhaltige Pla-

nung. 
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Das NLBL hat berechnet, dass sich die Photovol-

taikanlage nach 16,5 Jahren amortisiert. Sie stellt 

damit die wirtschaftlichste Variante dar, da der er-

zeugte Strom zum größtmöglichen Teil durch das 

Finanzamt selbst verbraucht wird. Die PV-Anlage 

ist umso wirtschaftlicher, je mehr Strom selbst 

verbraucht werden kann. 

Das Land kommt mit der derzeitigen Planung des 

Finanzamts Stade der nach dem Gebäudeener-

giegesetzt (GEG) geforderten Vorbildfunktion 

vollumfänglich nach.  

Darüber hinaus werden bei der vorliegenden Pla-

nung die Anforderungen des GEG hinsichtlich der 

Nutzung von erneuerbaren Energien zur Wärme- 

und Kälteerzeugung deutlich übererfüllt. Dies wird 

erreicht durch Solarstromerzeugung, Abwärme 

aus der Wärmerückgewinnung der raumlufttech-

nischen Anlage und über verbesserte Wärme-

dämmung als Ersatzmaßnahme.  

Um vor dem Hintergrund der Haushaltssituation 

dennoch, wie vom Landesrechnungshof gefor-

dert, größere Photovoltaikanlagen realisieren zu 

können, strebt das MF bei zukünftig anstehenden 

Baumaßnahmen die Verpachtung der landesei-

genen Dachflächen und die Errichtung von Pho-

tovoltaikanlagen durch Externe an. Die Umset-

zung dieser Variante wird derzeit geprüft. Damit 

würden wir entsprechenden Forderungen des 

Landesrechnungshofs gerecht werden. 

Ich bitte um Verständnis, dass ich heute zu der 

Tischvorlage des Landesrechnungshofs nicht 

Stellung nehmen kann, weil sie mir erst jetzt zur 

Kenntnis gelangt ist. Das holen wir natürlich ger-

ne in einer späteren Sitzung nach. In diesem Zu-

sammenhang können wir auch auf den Aspekt 

der angestrebten zusätzlichen Verpachtung von 

Dachflächen und der Errichtung von Photovoltaik-

anlagen durch Externe eingehen. 

MDgt Markmann (LRH): Herr Thiele, was Ihre 

Anmerkungen zur Arbeitszeitregelung des Fi-

nanzamtes Stade betrifft, ist zu berücksichtigen, 

dass die vorgelegte Darstellung die Tage Montag 

bis Freitag betrachtet. Freitags ist traditionell um 

12 Uhr Dienstschluss; im Mittel ist deshalb werk-

tags um 14 Uhr Dienstschluss. Um 5.30 Uhr wird 

normalerweise die Heizungsanlage im Dienstge-

bäude hochgefahren. Insofern sind die Zahlen er-

klärlich. 

Dass die Umstellung der Planung auf eine 

99-kWp-Anlage eine Verzögerung des Baus her-

beiführt, möchte ich in Abrede stellen. Das könnte 

in der Ausführungsplanung mit Sicherheit noch 

berücksichtigt werden. Insofern empfehle ich, das 

MF mit dem Beschluss über die Vorlage auch zu 

bitten, die Darstellung des Landesrechnungshofs 

dahin gehend zu überprüfen, ob die von uns er-

mittelten Zahlen tatsächlich zu dem dargestellten 

Ergebnis führen würden, und gegebenenfalls die 

Ausführungsplanung anzupassen. 

Das MF bzw. das Staatliche Baumanagement hat 

bislang eine eher schematische Betrachtung über 

die Anschlussleistung und die Einspeisung vor-

genommen. Wir haben, wie gesagt, den konkre-

ten Verbrauch und die konkrete Erzeugung be-

trachtet, was zu dem dargestellten Resultat führt. 

Daher die von mir genannte Bitte. 

Herr Henning, dass zu einem späteren Zeitpunkt 

eine Rendite über die Verpachtung von Dachflä-

chen erzielt werden kann, halte ich für eher zwei-

felhaft. Dafür müsste man die Dachkonstruktion 

auch unter Berücksichtigung von statischen Zu-

sammenhängen entsprechend auslegen.  

Generell dürfte ein Verpachten an Dritte insbe-

sondere in sicherheitsrelevanten Bereichen eher 

fraglich sein. Hier dürfte mit Widerstand des In-

nenministers zu rechnen sein, etwa was das Lan-

deskriminalamt oder die KPI in Peine angeht; 

denn hier müssten Externe die Dächer nutzen 

und auch permanenten Zugang haben. Ich neh-

me aber an, das MF wird das bei seinen Überle-

gungen berücksichtigen. 

* 

Vors. Abg. Stefan Wenzel (GRÜNE) merkte zum 

Verfahren an, dass entweder über die Vorlage in 

der aktuellen Fassung oder alternativ über die Va-

rianten mit einer 65-kWp-Anlage und einer 

99-kWp-Anlage abgestimmt werden könne.  

Abg. Christian Grascha (FDP) sprach sich für 

den letztgenannten Vorschlag aus. Begrüßens-

wert wäre allerdings, so Abg. Grascha, die Ab-

stimmung grundsätzlich auf die nächste Sitzung 

zu vertagen, um dem MF Zeit zu geben, zu der 

Tischvorlage des Landesrechnungshofs Stellung 

zu nehmen. 

Abg. Ulf Thiele (CDU) erklärte, die regierungstra-

genden Fraktionen wollten eine weitere Verzöge-

rung der Baumaßnahme abwenden und plädier-

ten daher dafür, heute über die Vorlage abzu-

stimmen. Die in diesem Zusammenhang erörter-

ten grundsätzlichen und weiterführenden Fragen 
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könnten auch später und unabhängig von einer 

Beschlussfassung über die Vorlage diskutiert 

werden. Dies werde auch mehr Zeit als nur einige 

Wochen erfordern. 

Im Übrigen habe der Plan des MF, Dachflächen 

zu verpachten, seinem, Thieles, Verständnis nach 

keinen Einfluss auf Statik und Konstruktion der 

Baumaßnahme. Wie der Vorlage zu entnehmen 

sei, könne auch eine leistungsstärkere PV-Anlage 

auf der geplanten Dachkonstruktion installiert 

werden. 

Nach Abschluss der Diskussion zur Frage des 

Einsatzes von Photovoltaik nicht nur auf Neu-, 

sondern auch auf dafür geeigneten Bestandsbau-

ten des Landes werde auch das Thema des Fi-

nanzamtsgebäudes in Stade wieder aufgerufen. 

MR’in Barbey (MF) erklärte, eine kurzfristige Be-

antwortung der aufgeworfenen Fragen werde 

wohl nicht möglich sein. Aspekte der Statik dürf-

ten in dem vorliegenden Fall wohl kein Problem 

darstellen. 

Die Vertreterin des MF stellte abschließend klar, 

dass keine Verpachtung der Dachflächen des 

Neubaus in Stade vorgesehen sei. Hierzu müsste 

noch eine genaue Prüfung der Umsetzungsschrit-

te erfolgen. Da das aktuelle Bauvorhaben nicht 

aufgehalten werden solle, strebe das MF eine 

entsprechende Prüfung im Zusammenhang mit 

den nächsten anstehenden Baumaßnahmen an. 

Darüber werde der Ausschuss dann unterrichtet. 

* 

Der Ausschuss stimmte der Vorlage zu. 

Zustimmung: SPD, CDU 

Ablehnung: FDP 

Enthaltung: GRÜNE 

 

*** 
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Einzelplan  03 – Ministerium für Inneres und Sport 

  

Kapitel 0333  

- IT.Niedersachsen - Lan-

desbetrieb 

Seiten 214 ff. 

 

Abg. Christian Grascha (FDP): Zu den Personalaus-

gaben: Der Minister hat angesprochen, dass wir hier 

im Wettbewerb zur Privatwirtschaft stehen und damit 

die Stellenbesetzung vermutlich nicht einfach sein 

wird. Wie viele von den jetzt ausgewiesenen IT-Stel-

len sind denn tatsächlich besetzt?  

 

Zur Sachmittelverwendung: Wurden die Sachmittel 

tatsächlich ausgegeben oder wurden Ausgabereste in 

die Folgejahre übertragen? 

 

  

 

Anlage 1
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